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120. Sitzung 

Bonn, den 24. Juni 1960 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.02 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, unser Kollege Holla 
feiert heute seinen 72. Geburtstag. 

(Beifall.) 

Ich wünsche ihm im Namen des Hauses Gesundheit 
und die Kraft, die man braucht, um die Arbeit die-
ses Hauses mitzutragen. 

Nach einer Vereinbarung im Ältestenrat wird die 
heutige Tagesordnung erweitert um die 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Gottesleben, Baldauf, Draeger, 
Ruland, Dr. Schneider (Saarbrücken), Wil-
helm, Bach und Genossen eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über die Einführung des deutschen 
Rechts auf dem Gebiete der Steuern, Zölle 
und Finanzmonopole im Saarland 

— Drucksachen 1923, 1937 —, 

weiter um die 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Vertrag vom 11. Juli 1959 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Großherzogtum Luxemburg 
— Drucksachen 1831, 1939 	—, 

ferner um die 

Beratung des Mündlichen Berichts des Außen-
handelsausschusses über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf einer 
Ersten Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1960 (Rohaluminium usw.) 

— Drucksachen 1919, 1938 — 

und schließlich um die 

Beratung des Mündlichen Berichts des Außen-
handelsausschusses über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf einer 
Zweiten Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1960 (Gelbvieh) 
— Drucksachen 1920, 1943 —. 

(Abg.. Dr. Mommer: Kanarienvögel sind 
das! — Heiterkeit.) 

Ist das Haus mit der Erweiterung der Tagesord-
nung einverstanden? — Offenbar. Dann ist es so 
beschlossen. 

Eine amtliche Mitteilung. wird ohne Verlesung 
in den Stenographischen Bericht aufgenommen: 

Der Herr Bundesminister der Justiz hat unter dem 22. Juni 
1960 die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD betr. Fall Eich

-

mann (Drucksache 1913) beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 1951 verteilt. 

Wir beginnen nunmehr mit der unterbrochenen 
Fragestunde (Drucksache 1918). 

Nach der Fragestunde wird die Dritte Beratung 
des Wehrpflichtänderungsgesetzes aufgerufen wer-
den. 

Ich rufe auf die Frage des Abgeordneten Dewald 
betreffend Koppelung der Fernseh- und Tonrund-
funkgebühren: 

Ist die Bundesregierung bereit, die bis jetzt bestehende 
Koppelung der Fernseh- und Tonrundfunkgebühren, welche die 
Fernsehteilnehmer zwingt, auch dann Tonrundfunkgebühren 
zu bezahlen, wenn sie keinen Tonrundfunkempfänger besitzen, 
aufzuheben? 

Ist die finanzielle Selbständigkeit des Fernsehens bei einer 
Teilnehmerzahl von nahezu vier Millionen gegeben oder nicht? 

Ist der Abgeordnete anwesend? — Dann bitte ich 
zu antworten. 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Antwort lautet: 
Nach Auffassung der Bundesregierung ist es nicht 
mehr gerechtfertigt, auch den Fernsehteilnehmer, 
der neben dem Fernsehgerät kein Tonrundfunkge-
rät betreibt, zur Entrichtung von Tonrundfunkge-
bühren zu verpflichten. Der von der Bundesregie-
rung beim Deutschen Bundestag eingebrachte Ent-
wurf eines Gesetzes über den Rundfunk sieht des-
halb in seinem § 50 die Aufhebung dieser Koppe-
lung von Ton- und Fernsehrundfunkgebühren vor. 

Die finanzielle Selbständigkeit des Fernsehens 
ist bei der inzwischen erreichten Fernsehteilneh-
merzahl von mehr als 4 Millionen durchaus gege-
ben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Dewald (SPD) : Gesetzt den Fall, die Verabschie-
dung des Rundfunkgesetzes verzögert sich: Ist 
dann die Bundesregierung bereit, durch eine Son-
dermaßnahme diese Koppelung aufzuheben? 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Die Sache liegt so: Bisher sind 
schon Versuche seitens des Postministers unter-
nommen worden, in dieser Hinsicht irgend etwas 
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Staatssekretär Dr. Anders 
zu veranlassen. Er macht so etwas im Augenblick 
nur im Benehmen mit den Rundfunkanstalten. Die 
Rundfunkanstalten haben ihm aber in dieser Frage 
keine zusagende Antwort gegeben. 

Dewald (SPD) : Danke sehr. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die nächste Frage 
— des Abgeordneten Felder — betrifft die Vor-
gänge auf der IX. Mannheimer Kultur- und Doku-
mentarfilmwoche: 

Ist der Herr Bundesinnenminister bereit, Aufklärung über die 
Vorgänge bei der „IX. Mannheimer Kultur- und Dokumentar-
filmwoche" zu geben? 

Ist es richtig, daß der Mannheimer Oberbürgermeister die 
Vorführung der im Programm angekündigten zeitgeschichtlichen 
Filme „Du und mancher Kamerad" und „Ein Tagebuch für Anne 
Frank" in letzter Stunde auf Grund einer ministeriellen An-
weisung aus Bonn untersagte? 

1st es richtig, daß zu einer Sondervorführung der genannten 
Filme nur ausgewählte Journalisten zugelassen wurden und daß 
diese sich vorher verpflichten mußten, „die Vorführung der 
Filme, ihren Inhalt, die Diskussion und das Ergebnis der Ar-
beitstagung nicht zu publizieren'? 

Ist der Abgeordnete Felder im Saal? — Bitte. 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Die Antwort lautet: Für eine Ar-
beitstagung über den zeitgeschichtlichen Film im 
Rahmen der diesjährigen Mannheimer Kultur- und 
Dokumentarfilmwoche war u. a. die Vorführung der 
von der sowjetzonalen DEFA hergestellten Filme 
„Du und mancher Kamerad" und „Ein Tagebuch für 
Anne Frank" von der Festspielleitung erwogen 
worden. Für die Einfuhr dieser Filme war nach gel-
tendem Recht die Erteilung einer Einfuhrgenehmi-
gung erforderlich. Die zuständigen Wirtschafts-
behörden haben die Einfuhrgenehmigung nicht 
erteilen können, da Bedenken nach § 93 des Straf-
gesetzbuchs betreffend Verbreitung verfassungs-
feindlicher Schriften usw. bestanden. 

Die Festspielleitung hat sich daraufhin an das 
Bundesministerium des Innern mit dem Antrag ge-
wandt, die Vorführung der beiden Filme dennoch 
zu ermöglichen. Das Bundesministerium hat sich 
dazu bereit erklärt und, wie in ähnlich gelagerten 
Fällen, zur Vorführung in einem geschlossenen 
Personenkreis eine Ausnahmegenehmigung erteilt. 
Der in Betracht kommende Personenkreis ist in vol-
ler Übereinstimmung mit dem Festspielleiter fest-
gesetzt worden. 

Zu der Vorführung sollten Journalisten zugelas-
sen werden, die mit Fragen des zeitgeschichtlichen 
Films befaßt sind. Eine Berichterstattung mußte 
unterbleiben, weil anderenfalls der Sinn der ge-
schlossenen Veranstaltung verlorengegangen und 
§ 93 des Strafgesetzbuchs verletzt worden wäre. 

Felder (SPD) : Danke schön! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatzfrage! 
— Die nächste Frage — des Abgeordneten Felder 
— betrifft den Stand der Verhandlungen mit den 
Ländern über die „Stiftung Preußischer Kultur-
besitz": 

Ist der Herr Bundesinnenminister bereit, Auskunft über den 
gegenwärtigen Stand der Verhandlungen mit den Ländern über 
die „Stiftung Preußischer Kulturbesitz" zu geben? 

Wird der Erlaß der Satzung, die vom Bundestag durch die ein-
stimmige Annahme eines Entschließungsantrages der SPD drin-
gend gewünscht wurde, durch die Verhandlungen mit den Län-
dern weiter verzögert? 

Besteht die Bereitschaft, in der Satzung vorzusehen, daß min-
destens Teile der bedeutsamen Sammlungen künftig auch auf 
Wanderausstellungen im In- und Auslande gezeigt werden 
können? 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Die Antwort lautet: Die Verhand-
lungen mit den Ländern, über die Herr Bundes-
minister Dr. Schröder bei Beantwortung der Gro-
ßen Anfrage der CDU/CSU am 12. Februar dieses 
Jahres dem Hohen Hause berichtet hat, sind noch 
nicht abgeschlossen. Es wird der Stellungnahme der 
Ministerpräsidenten auf einen ihnen vor Monats-
frist unterbreiteten Kompromißvorschlag des Bun-
des entgegengesehen. Über Einzelheiten kann im 
Augenblick nicht gesprochen werden. 

Zu Ihrer letzten Frage, Herr Abgeordneter, ist zu 
sagen: Bisher sind schon immer für wichtige Aus-
stellungen im In- und Ausland die benötigten ein-
zelnen Objekte aus den Beständen des Preußischen 
Kulturbesitzes bereitwillig zur Verfügung gestellt 
worden. Das wird auch während der Dauer des 
Schwebezustandes weiter geschehen. Ob diese Pra-
xis künftig beizubehalten ist, hat der im Gesetz 
vorgesehene Stiftungsrat zu entscheiden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Felder (SPD) : Sie können also nicht zusagen, 
Herr Staatssekretär, bis zu welchem Zeitpunkt die 
Satzung erlassen wird? 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Herr Abgeordneter, Sie wissen, 
daß diplomatische Verhandlungen — und um solche 
handelt es sich hier — stets sehr viel Zeit bean-
spruchen, weil alle möglichen Probleme dabei zu 
erörtern sind. Ich sagte Ihnen, daß vor Monatsfrist 
ein Kompromißvorschlag des Bundes den Minister-
präsidenten zugegangen ist.  Man wird ihnen ein 
modicum spatium für ihre Antwort gewähren 
müssen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist er-
ledigt. 

Frage 5 — des Abgeordneten Schütz (München) —
betreffend die Ratifizierung des europäischen 
Abkommens über die Abschaffung der Visen für 
Flüchtlinge: 

Welches ist der Stand der Ratifizierung des europäischen Ab-
kommens über die Abschaffung der Visen für Flüchtlinge, das 
die Bundesregierung am 20. April 1959 unterzeichnet hat? 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Das Europäische Übereinkom-
men über die Aufhebung des Sichtvermerkszwangs 
für Flüchtlinge ist nur von fünf Regierungen der 
15 Mitgliedsstaaten des Europarates unterzeichnet 
worden. Von diesen haben die französische und die 
belgische Regierung ohne Vorbehalt gezeichnet, die 
Regierungen der Niederlande und von Luxemburg 
sowie die Bundesregierung haben sich bei der 
Zeichnung die Ratifikation vorbehalten. Keine der 
Regierungen, die unter Vorbehalt gezeichnet haben, 
hat bislang das Übereinkommen ratifiziert. 
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Staatssekretär Ritter von Lex  
Die Budesregierung wird das Übereinkommen 

dem Bundestag voraussichtlich nach der Sommer-
pause gleichzeitig mit einem zur Zeit in Vorberei-
tung befindlichen bilateralen Abkommen dieser Art 
mit der Schweiz zur Zustimmung vorlegen. Ich darf 
aber schon jetzt darauf hinweisen, daß das Euro-
päische Übereinkommen keine so weitgehende 
Befreiung der ausländischen Flüchtlinge vom Sicht

-v

ermerkszwang vorsieht, wie sie die Bundesrepublik 
Deutschland bereits seit dem 15. Mai 1956 einge-
führt hat. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die nächste Frage 
— des Herrn Abgeordneten Baier (Mosbach) — 
betrifft die Vorschriften über die Meldepflicht in 
Hotels: 

Welche Polgerungen gedenkt die Bundesregierung aus der 
Tatsache zu ziehen, daß über die Meldepflicht in Hotels in 
jüngster Zeit in mehreren Bundesländern unterschiedliche Vor-
schriften erlassen worden sind? 

Erwägt die Bundesregierung, im Interesse der Rechtseinheit 
und der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in den Bundes-
ländern einen Rahmengesetzentwurf einzubringen? 

Wenn ja, beabsichtigt sie, in dem Gesetzentwurf vorzusehen, 
daß bei Übernachtungen in Hotels weiterhin ein Meldeschein 
ausgefüllt werden muß? 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Die Innenminister der Länder 
haben im Jahre 1957 einen Modellentwurf für ein 
Meldegesetz der Länder gebilligt. Danach sollen 
die Beherbergungsbetriebe, wie dies das Landes-
recht bisher einheitlich vorsah, auch künftig ver-
pflichtet sein, beherbergte Personen innerhalb von 
24 Stunden auf einem von dem Gast ausgefüllten 
und unterschriebenen Schein bei der Meldebehörde 
zu melden. Auf die Vorlage der Ausweispapiere 
zur Prüfung der Personalien wurde verzichtet. 

Nach dem Muster dieses Modellentwurfs sind in 
Baden-Württemberg, Berlin und Rheinland-Pfalz in-
zwischen neue Meldegesetze verabschiedet worden. 
Abweichend von dem Modellentwurf haben die 
Länder Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfa-
len in ihren neuen Meldegesetzen auf den Melde-
schein verzichtet. Dort ist nur noch die Verpflichtung 
des Beherbergungsbetriebs vorgesehen, die Gäste 
in ein Fremdenverzeichnis einzutragen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß im 
Interesse einer wirksamen Verbrechensaufklärung 
auf den Meldeschein als ein wichtiges Hilfsmittel 
kriminalpolizeilicher Fahndung nicht verzichtet wer-
den sollte. Sie wird im Interesse der Rechtseinheit 
und der Wahrung der Einheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse zu gegebener Zeit prüfen, ob die 
Einbringung eines Rahmengesetzentwurfs erforder-
lich ist. 

Baier (Mosbach) (CDU/CSU) : Danke schön. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zu 
den Fragen, die den Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Finanzen betreffen. Frage 1 — des 
Abgeordneten Ritzel — betrifft die Verschuldung 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 

Ich frage die Bundesregierung: 
Wie hoch ist die  Verschuldung 

des Bundes, 

der Länder, 

der Gemeinden und Gemeindeverbände 

In 0M seit der Währungsreform 1948 nach dem Stand vom 
31. März 1960? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Ich beantworte die Frage des 
Herrn Abgeordneten Ritzel. Die Neuverschuldung 
des Bundes an Kreditmarktmitteln seit der Wäh-
rungsreform betrug am 31. März 1960 4048 Millio-
nen DM. Von diesen rund 4 Milliarden entfielen 
auf Anleihen, Kassenobligationen und Bankkredite 
1,64 Milliarden DM, auf öffentliche Sondermittel, 
das sind Kredite von Sozialversicherungsträgern 
und ähnlichen Einrichtungen, 1,17 Milliarden DM, 
auf Kredite der Bundesbank für Einzahlungen des 
Bundes an internationale Einrichtungen 1,284 Mil-
liarden DM. Die Kreditmarktmittel haben sich an 
diesem Stichtag, dem 31. März 1960, gegenüber 
dem gleichen Tag des Vorjahres um -2,2 Milliarden 
DM erhöht. Am Stichtag des 31. März 1960 bestand 
eine Verschuldung des Bundes aus Kassenkrediten 
in Höhe von 789 Millionen DM. 

Die Auslandsschulden in Höhe von 9 Milliarden 
DM sind fast ausschließlich vor der Währungs-
reform entstanden. 

Der Lastenausgleichsfonds als Sondervermögen 
des Bundes hatte am 31. März dieses Jahres einen 
Schuldenstand aus Kreditmarktmitteln von 1,368 
Millionen DM. Gebietskörperschaften schuldete der 
Lastenausgleichsfonds 360 Millionen DM. 

Die Verschuldung der Länder, Herr Abgeordne-
ter, einschließlich der Hansestädte und einschließ-
lich Berlins, aber ohne Saarland, betrug am 31. März 
1960 5,6 Milliarden DM. Sie war nur 200 Millionen 
DM höher als am gleichen Stichtag des Vorjahres. 
- Die Bundesschulden sind in diesem Jahr um 2,2 
Milliarden gestiegen, während die Schulden der 
Länder im gleichen Zeitraum um 200 Millionen DM 
anwuchsen. 

Die neuen Schulden der Länder beim Bund und 
beim Lastenausgleichsfonds bestehen vorwiegend 
in Wohnungsbaudarlehen und erreichen eine Höhe 
von 14,2 Milliarden DM. Sie stellen keine eigent-
liche Belastung für die Haushaltswirtschaft der Län-
der dar, da der Schuldendienst im wesentlichen 
durch entsprechende Zins- und Tilgungseinnahmen 
aus den Wohnungbauhypotheken gedeckt ist. 

Zur dritten Gruppe der öffentlichen Verschul-
dung, der Verschuldung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände. Wir haben über die Verschul-
dung der Gemeinden und Gemeindeverbände am 
31. März dieses Jahres noch keine endgültigen Zah-
len; aber unsere vorläufigen Zahlen scheinen uns 
ziemlich zuverlässig zu sein. 

Danach haben die Gemeinden und Gemeindever-
bände seit der Währungsreform Kreditmarktmittel 
in Höhe von 9,7 Milliarden DM aufgenommen. Ge-
genüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres sind 
die Schulden der Gemeinden und Gemeindever-
bände um 800 Millionen DM gestiegen; im Ver- 
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gleich zu der Neuverschuldung des Bundes sind sie 
verhältnismäßig gering gestiegen. 

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindever-
bände bei Gebietskörperschaften — das sind im 
wesentlichen die Schulden aus Länderdarlehen an 
die Gemeinden — dürften etwa 2 Milliarden DM 
erreichen. Kassenkredite haben sowohl die Länder 
wie die Gemeinden und Gemeindeverbände nur 
gelegentlich und in geringfügigem Umfange aufge-
nommen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage! 

Ritzel (SPD) : Herr Staatssekretär, teilt die Bun-
desregierung die Auffassung, die in zahlreichen 
kommunalen Kreisen vorhanden ist, daß die Ver-
schuldung der Gemeinden, die mehr als doppelt so 
hoch ist wie die des Bundes, heute in nicht weni-
gen Fällen bereits eine alarmierende Höhe erreicht 
hat, und wäre die Bundesregierung bereit, etwa in 
der Form einer Umschuldungsaktion unter Beteili-
gung der Länder und des Bundes zu einer Ent-
lastung der Gemeinden von ihrer Schuld beizutra-
gen? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Abgeordneter, das Schul-
denproblem bei den Gemeinden ist mit allgemeinen 
Worten kaum zu kennzeichnen. Die Verhältnisse 
sind nach Gemeindegruppen und nach den örtlichen 
Umständen außerordentlich verschieden. 

Wir bereiten im Zusammenhang mit der Frage 
nach einem verbesserten Gemeindesteuersystem 
eine Denkschrift über die Entwicklung der Ge-
meindefinanzen vor. In dieser Denkschrift behan-
delt ein Abschnitt die Entwicklung der Gemeinde-
verschuldung und das Problem einer Überschul-
dung und einer Verschuldungsgrenze für die Ge-
meinden. 

Unsere allgemeinen Feststellungen gehen dahin, 
daß von einer Überschuldung eigentlich nur in 
ganz wenigen Fällen gesprochen werden kann. Es 
kommt hinzu, daß infolge der durchweg günstigen 
Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens 
der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkom-
men fällt und damit das Problem der Verschul-
dungsgrenze sich infolge der erhöhten Einnahmen 
auch dort lockert, wo es bisher verhältnismäßig an-
gespannt war. Sie haben mich auf die Beispiele 
von Darmstadt und Bonn angesprochen. Die Pro-
bleme sind bekannt. 

Die Frage, ob sich eine Umschuldung — gemeint 
ist wohl die Übernahme von Gemeindeschulden auf 
den Bund — vertreten läßt, muß ich mit Nein be-
antworten. 

(Abg. Ritzel: Danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zu 
den Fragen des Herrn Abgeordneten Kreitmeyer, 
die sich alle mit dem Gesetz gemäß Art. 131 des 
Grundgesetzes befassen. Die erste Frage lautet: 

Welche Kosten würden entstehen durch die Streichung des 
Diensteintrittsstichtages 8. Mai 1935 in § 53 Abs. 1 Satz. 1 G 131 
und in Verbindung damit durch die versorgungsrechtliche völlige 

Gleichstellung der ehem. Berufssoldaten (Reichsarbeitsdienstfüh-
rer) nach dem G 131 mit den Beamten auf Lebenszeit bzw. den 
Beamten auf Widerruf? 

Zweite Frage: 
Wie viele unter das G 131 fallende 

a) Beamte, Witwen und Waisen von Beamten und 
b) ehem. Berufsoffiziere, Witwen und Waisen von Berufsoffi-

zieren (hier eingeschlossen die ehem. berufsmäßigen Reichs-
arbeitsdienstführer, Witwen und Waisen) werden vom Be-
förderungsschnitt nach § 110 BBG erfaßt? 
Welche Kosten würden durch den Wegfall des Beförderungs-
schnitts entstehen 

aa) bei Beamten 
bb) bei Berufssoldaten? 

Dritte Frage: 
Welche Mehrkosten wurden entstehen durch die Anrechnung 

der gesamten Zeit der Kriegsgefangenschaft im status-, besol-
dungs- und versorgungsrechtlichen Sinne, nachdem bisher nach 
§ 35 Abs. 3 G 131 die Zeit der Kriegsgefangenschaft bei den un-
ter das Gesetz fallenden Beamten und Berufssoldaten bei Rück-
kehr aus der Kriegsgefangenschaft bis zum 1. September 1953 als 
ruhegehaltfähig, bei den nach dem 1. September 1953 aus der 
Kriegsgefangenschaft entlassenen Beamten und Berufssoldaten 
als Dienstzeit im Sinne des Besoldungs- und Versorgungsrechts 
anerkannt wird und bei Entlassung nach dem 1. September 1953 
außerdem die Zeit der Kriegsgefangenschaft nach § 53 Abs. 1 
Satz 2 zweiter Halbsatz G 131 auch auf die Statuszeit angerechnet 
wird? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Alle drei Fragen des Herrn Ab-
geordneten Kreitmeyer befassen sich mit den finan-
ziellen Auswirkungen des Bundesgesetzes zu 
Art. 131 des Grundgesetzes 

Die Mehrkosten, die sich aus einer Änderung des 
Gesetzes zu Art. 131 ergeben würden, lassen sich 
nur ungefähr schätzen, weil die Unterlagen über den 
betreffenden Personenkreis nicht in einem solchen 
Umfange bei uns vorliegen, daß Einzelberechnungen 
angestellt werden können. Dennoch glaube ich, Ihre 
Fragen mit annähernder Richtigkeit beantworten 
zu können. 

Zunächst zur ersten Frage: Wenn der Stichtag vom 
8. Mai 1935 als Voraussetzung für die Versorgung 
der ehemaligen Berufssoldaten und Arbeitsdienst

-

führer in § 53 und in § 55 gestrichen würde, wür-
den voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von 78 Mil-
lionen DM jährlich entstehen. 

Zur zweiten Frage. Der Beförderungsschnitt in 
§ 110 des Bundesbeamtengesetzes trifft von den 
Personen des Gesetzes nach Art. 131: 

a) 17 449 Berufssoldaten und berufsmäßige Reichs-
arbeitsdienst-Führer einschließlich ihrer Hinterblie-
benen, 

b) 2694 Beamte, Angestellte und Arbeiter ein-
schließlich ihrer Hinterbliebenen. Hierbei sind nicht 
mitgerechnet die in Betracht kommenden Versor-
gungsberechtigten von Bahn, Post und Arbeitsver-
waltung, des Personenkreises des § 61 des Gesetzes 
nach Art. 131 des Grundgesetzes und die sogenann-
ten Einheimischen. Die Zahlen für diesen Personen-
kreis stehen leider nicht fest. 

Für diese 20 143 Personen würden bei Wegfall 
des Beförderungsschnittes und der sich daraus erge-
benden Erhöhungen der Versorgungsbezüge Mehr-
kosten von etwa 44 Millionen DM jährlich entste-
hen, und zwar für die ehemaligen Berufssoldaten 
41,5 Millionen DM und für die ehemaligen Beamten 
und Angestellten 2,5 Millionen DM. Hierzu kommen 
noch die Mehraufwendungen für die entsprechen- 
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den Angehörigen bei Bahn, Post und Arbeitsverwal-
tung und den zusätzlichen Personenkreis, den ich 
eben erwähnte. Weiter kämen dazu noch die Auf-
wendungen für die bereits entsprechend wiederver-
wendeten Beamten, die beim Wegfall des § 110 nicht 
mehr entsprechend wiederverwendet wären. Die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen sind ohne zeit-
raubende Feststellungen bei den Ländern leider 
nicht übersehbar. 

Ich darf noch kurz Ihre letzte Frage beantworten: 
Die Mehrkosten, die durch die Anrechnung der ge-
samten Zeit der Kriegsgefangenschaft seit dem 
8. Mai 1945 in besoldungs- und versorgungsrecht-
lichem Sinne entstehen würden, werden auf 155 
Millionen DM jährlich geschätzt. 

Kreitmeyer (FDP) : Herr Präsident, darf ich noch 
eine Zusatzfrage stellen? 

Vizepräsident Dr. Schmid: Bitte schön! 

Kreitmeyer (FDP) : Herr Staatssekretär, sind bei 
der letzten Frage die möglichen Veränderungen des 
Statuts miteinbezogen oder bezieht sie sich nur auf 
den Stand der jetzt nach dem Gesetz Berechtigten? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Bei meiner letzten Antwort zu 
Ihrer Frage, Herr Abgeordneter, sind die status-
rechtlichen Veränderungen, die besoldungsrecht-
lichen Veränderungen und die versorgungsrecht-
lichen Veränderungen mit einbezogen. 

Kreitmeyer (FDP) : Einschließlich des Beförde-
rungsschnitts oder noch nicht? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Ohne Beförderungsschnitt. 

Kreitmeyer (FDP) : Ich danke Ihnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Fragen 2, 3 
und 4 sind beantwortet. 

Die Frage 5 — des Herrn Abgeordneten Dr. Men-
zel — betrifft die Anerkennung von Spenden als 
Förderungsmittel. 

Billigt es der Herr Bundesfinanzminister, daß die Finanzbehör-
den Spenden für die Aktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zugunsten der Hilfe für Entwicklungsländer „Wir helfen" nicht 
dis förderungswürdig im Sinne des § 10 b des Einkommensteuer-
gesetzes anerkennen? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär im Bundesministe-
rium der Finanzen: Herr Abgeordneter Dr. Menzel, 
ich darf Ihre Frage beantworten. Die Durchführung 
des Einkommensteuergesetzes obliegt, wie Sie wis-
sen, den Finanzbehörden der Länder. Die Aufsicht 
über diese Behörden haben die Finanzminister der 
Länder, nicht der Bundesfinanzminister, dem kein 
Weisungsrecht zusteht. Das zur formellen Seite. 

Unbeschadet des Entscheidungsrechts der Länder-
finanzminister möchte ich die Auffassung des Bun-
desfinanzministeriums zur Rechtslage kurz schil-
dern. Die gemeinnützigen Zwecke, die allgemein 

als besonders förderungswürdig im Sinne des § 10 b 
des Einkommensteuergesetzes anerkannt sind, sind 
in der Anlage 7 der Einkommensteuerrichtlinien 
vollständig aufgezählt. Unter diesen als gemein-
nützig anerkannten Aufwendungen befinden sich 
nicht die Spenden für Entwicklungsländer. Nach der 
Auffassung des Bundesministers der Finanzen ist 
es möglich, die Hilfe der Entwicklungsländer ent-
weder unter Nr. 8 oder Nr. 12 dieser Richtlinien 
unterzubringen. In Nr. 8 sind die Zwecke der Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege und in 
Nr. 12 die Förderung internationaler Gesinnung 
und des Gedankens der Völkerverständigung er-
wähnt. Die Förderungswürdigkeit setzt im übrigen 
aber allgemein voraus, daß die Körperschaft, der 
die Spende zufließt, als Körperschaft gemeinnützig 
ist. Der Deutsche Gewerkschaftsbund gehört nicht 
zu den gemeinnützigen Körperschaften. Durch Ein-
schaltung einer als gemeinnützig anerkannten Kör-
perschaft, z. B. eines Spitzenverbandes der Freien 
Wohlfahrtspflege, wäre es möglich, die Abzugs-
fähigkeit der Spenden auch für Entwicklungsländer 
zu erreichen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe auf die 
Frage 6 — des Abgeordneten Dr. Arndt — betref-
fend Vereinbarkeit der Verfahrensvorschriften der 
Reichsabgabenordnung mit dem Grundgesetz: 

Wird die Bundesregierung dem Bundestag einen Bericht vor-
legen, zu welchem Ergebnis ihre vom Bundestag durch Beschluß 
vom 29. August 1957 geforderte Prüfung führte, ob die Verfah-
rensvorschriften der Reichsabgabenordnung mit dem Grundgesetz 
vereinbar sind? 

Verletzt es im Hinblick auf die Grundsätze, die das Bundes-
verfassungsgericht in seinem Friedensgericht-Urteil vom 17. No-
vember 1959 über die Rechtsnotwendigkeit der Trennung von 
rechtsprechender und vollziehender Gewalt entwickelt hat, das 
Grundgesetz, daß Finanzämter und Postämter noch strafrecht-
sprechende Gewalt ausüben? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Ich darf die Frage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Arndt nach der Verfassungs-
mäßigkeit eines Steuerstrafverfahrens kurz beant-
worten. 

Auf die Entschließung des Bundestages vom 
29. August 1957 hin hat die Bundesregierung die 
Zulässigkeit des Verwaltungsstrafverfahrens, ins-
besondere seine Vereinbarkeit mit dem Grund-
gesetz, überprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung hat 
der Herr Bundesjustizminister auf Ihre Frage in 
der 55. Sitzung des Bundestages am 21. Januar 1959 
mitgeteilt. Danach hält die Bundesregierung, vor-
läufig jedenfalls, an ihrer Auffassung fest, daß die 
Verwaltungsstrafverfahren nicht verfassungswidrig 
sind. 

Das steht auch mit dem inzwischen ergangenen 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 17. No-
vember 1959 über die württembergbadische Frie-
densgerichtsbarkeit nicht in Wiederspruch. Diese 
Entscheidung befaßt sich nicht mit der Frage, ob es 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, daß Verwal-
tungsbehörden Geldstrafen aussprechen, sondern 
behandelt vielmehr die Frage nach den Anforde-
rungen, die an ein Gericht im Sinne der Verfassung 
gestellt werden müssen. Rechtsprechende Gewalt 
im formellen Sinne üben nach unserer Auffassung 
in erster Linie die ordentlichen Gerichte aus, die 
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der Beschuldigte auch im Steuerstrafverfahren je-
derzeit anrufen kann. Der Grundsatz der Trennung 
von rechtsprechender und vollziehender Gewalt ist 
somit im Grundsatz verfassungsgemäß gewahrt. 
Wer einen Steuerstrafbescheid erhält, hat jederzeit 
das Recht, das ordentliche Gericht anzurufen. Der 
Steuerstrafbescheid und das Unterwerfungsverfah-
ren sind nach unserer Auffassung in diesem Sinne 
ein Vorverfahren bzw. wahlweises Verfahren. Es 
ist in das Belieben des Betroffenen gestellt, ob und 
in welchem Umfang er von seinem ungeschmäler-
ten Recht vor den ordentlichen Gerichten Gebrauch 
machen will. 

Wir wissen, Herr Abgeordneter, daß diese Frage 
wissenschaftlich und auch politisch umstritten ist. 
Wir werden höchstwahrscheinlich bei der Neuord-
nung des Steuerstrafverfahrens, die vorbereitet 
wird, auf diesen Fragenkreis zurückkommen. 

Dr. Arndt (SPD): Eine Zusatzfrage! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter  
Arndt zu einer Zusatzfrage! 

Dr. Arndt (SPD) : Wäre es nicht angemessen, dem 
Bundestag, der die Bundesregierung um die Prü-
fung eines so wichtigen Gesetzes wie der Abgaben-
ordnung auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grund-
gesetz hin ersucht hat, auf seine einstimmige Reso-
lution nach angemessener Zeit eine Denkschrift 
vorzulegen, in der die Bundesregierung zu dieser 
Frage Stellung nimmt und ihre Gründe angibt, zu- 
mal es sich keineswegs nur um die Vereinbarkeit 
des sogenannten Steuerstrafverfahrens mit dem 
Grundgesetz handelt, sondern auch noch eine ganze 
Reihe anderer Fragen im Zusammenhang mit der 
Reichsabgabenordnung verfassungsrechtlich umstrit-
ten sind? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Abgeordneter, es ist 
Ihnen bekannt, daß wir die gesamte alte Reichsab-
gabenordnung unter dem Gesichtspunkt einer zeit-
gemäßen Verbesserung überprüfen. Das Bundes-
gesetz über die Neuordnung der Finanzgerichtsbar-
keit ist nur ein Teilbereich, der wegen seiner Dring-
lichkeit vorweg eingebracht wurde. Wir werden die 
gesamte Reichsabgabenordnung — nicht mehr in 
dieser Legislaturperiode — in einem Änderungs-  
und Anpassungsgesetz den veränderten Verhältnis-
sen, insbesondere veränderten verfassungsrecht-
lichen Fragestellungen, anpassen. 

Dr. Arndt (SPD): Eine zweite Zusatzfrage: Herr  
Staatssekretär, trifft die Bundesregierung Vorberei-
tungen für den Fall, daß sie mit ihrer Auffassung  

in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, nament-
lich des Bundesverfassungsgerichts, nicht durchdrin-
gen sollte, zumal ja das Bundesverfassungsgericht  

bereits in seinem Beschluß über die Friedensge-
richtsbarkeit in Baden-Württemberg ausdrücklich  

gesagt hat, daß die Möglichkeit der Anrufung eines  

Gerichts nicht genügt, um einer Verwaltungsbe-
hörde Rechtsprechung anzuvertrauen, und zumal  

das Bundesverwaltungsgericht in seinem Patent-
amtsurteil vom 13. Juni 1959 ganz ausdrücklich ge-
sagt hat, daß jede Übertragung von Rechtspre-
chungsaufgaben auf die Verwaltung stets als ver-
fassungswidrig anzusehen ist?  

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Abgeordneter, über die 
Frage der Verfassungsmäßigkeit von Steuerstraf-
bescheiden und des Unterwerfungsverfahrens 
schweben mehrere Verfassungsbeschwerden beim 
Bundesverfassungsgericht. Das Ergebnis dieser Ver-
fahren wollten wir abwarten, um zu dieser Frage 
eine Grundsatzentscheidung vom Bundesverfas-
sungsgericht zu bekommen. 

(Abg. Dr. Arndt: Dann ist es doch zu spät!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 7 —  des Ab-
geordneten Merten — betreffend Truppenübungen  
der amerikanischen Streitkräfte in den Waldungen  
der Bürgerspitalstiftung Bamberg in der Gemeinde  
Weipelsdorf : 

Ist von deutschen Behörden den amerikanischen Stationierungs-
streitkräften die Erlaubnis erteilt worden, die Waldungen der 
Bürgerspitalstiftung in Bamberg in der Gemeinde Weipelsdorf 
für Truppenübungen zu benutzen?  

Sieht der Herr Bundesverteidigungsminister eine Möglichkeit, 
die amerikanischen Stationierungsstreitkräfte zu veranlassen, 
dieses Waldgebiet in Zukunft nicht mehr für Truppenübungen zu 
benutzen und die Übungen statt dessen in den unmittelbar an-
grenzenden Staatswaldungen durchzuführen, um dadurch der aus 
dem Stiftungswald gesicherten Unterhaltung eines Altersheimes 
eine weitere Gefährdung zu ersparen? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Abgeordneter Merten, 
ich darf Ihre Frage nach der Benutzung des Stif-
tungswaldes bei Bamberg idurch amerikanische 
Streitkräfte beantworten. 

Nach den Feststellungen des Bundesfinanzmini-
steriums haben die amerikanischen Streitkräfte ihre 
Übungen hauptsächlich in den staatseigenen Wal-
dungen in der Umgebung Bombergs abgehalten. Sie 
haben allerdings auch den Stiftungswald der Bürger-
spitalstiftung Bamberg für diese Zwecke mitbenutzt, 
wobei sie sich auf Art. 19 des Truppenvertrages 
stützen können. Die Bayerische Staatskanzlei hat 

 mit dem Hauptquartier des amerikanischen Befehls-
bereichs Verhandlungen aufgenommen mit dem 
Ziele, daß die amerikanischen Streitkräfte künftig 
das Gelände des Stiftungswaldes bei ihren Übungen 
aussparen. Nach den Erfahrungen, die  in ähnlichen 
Fällen gemacht werden konnten, ist zu hoffen, daß 
die amerikanischen Streitkräfte diesem Wunsch 
entsprechen werden. 

(Abg. Merten: Danke sehr!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 8 —  des Ab

-

geordneten Dr. Mommer — betreffend Lohnsteuer-
berechnung: 

Muß ein Arbeitgeber, der die Pfennigbeträge in der Netto-
summe von Lohn und Gehalt auf eine volle D-Mark abrundet, 
den Abrundungsbetrag in die Steuerberechnung einbeziehen? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Abgeordneter Dr. Mommer  

fragt nach der lohnsteuerlichen Behandlung von Ab-
rundungen der Nettolohnzahlungen durch den Ar- 
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beitgeber, Die Frage lautet konkret., wie die  Lohn-
steuer zu berechnen sei, wenn der  Arbeitgeber bei 
der Lohnauszahlung den Nettobetrag, der sich nach 
Abzug der Lohnsteuer ergibt, abrundet. Praktisch 
kommt hier nur eine Aufrundung nach oben in 
Betracht. 

Nach dem klaren Wortlaut und dem Sinn des Ein-
kommensteuergesetzes muß der Arbeitgeber die 
Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers nach 
dem Brutttoarbeitslohn einbehalten. Wenn der 
Arbeitgeber den Nettoarbeitslohn, der  sich nach 
Abzug der Lohnsteuer ergibt, nachträglich auf volle 
Deutsche Mark nach oben aufrundet, so ist nach 
dem Gesetz — ich muß hinzusetzen: leider — eine 
Nachversteuerung erforderlich. Ähnlich wie bei 
einer Nettolohnvereinbarung ist die Lohnsteuter 
nach dem Bruttobetrag zu bemessen, der nach 
Abzug der  Lohnsteuer den ausgezahlten Nettolohn

-

betrag ergibt. 

Durch die gesetzlich unvermeidliche Nachversteue-
rung kann in einzelnen Fällen tatsächlich eine 
höhere Lohnsteuer als die ursprünglich einbehal-
tene entstehen. In der Mehrzahl der Fälle wird die 
Höhe der Lohnsteuer durch eine solche Aufrundung 
des Nettolohnbetrages nicht verändert, weil sich die 
Aufrundung innerhalb ,der b i she ri gen Lohnstufe 
vollzieht. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, da Sie 
derselben Meinung zu sein scheinen wie ich, daß 
das so, wie es ist, nicht gut ist, darf ich fragen: wie 
bringen wir die Sache in Ordnung? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Man würde diese Nachver-
steuerung nur vermeiden können, wenn man das 
Gesetz änderte. 

Dr. Mommer (SPD) : Wann können wir das tun, 
Herr Staatssekretär? Bei der nächsten Novelle? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Das ist eine technische Frage, 
die ich mir noch einmal überlegen möchte und auf 
die ich zurückkommen darf. 

Dr. Mommer (SPD) : Danke sehr! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage 9 — des 
Herrn Abgeordneten Mischnick — betrifft die Ver-
längerung der Panzerstraße zum Übungsgelände 
„Auf dem Hagen" bei Arolsen. 

Ist der Herr Bundesverteidigungsminister bereit, dafür zu sor-
gen, daß die zum Übungsgelände „Auf dem Hagen" bei Arolsen 
im Kreis Waldeck führende Panzerstraße um die fehlenden 200 m 
bis zu dem Übungsgelände verlängert wird, damit die Panzer-
fahrzeuge bei Schlechtwetter nicht mehr die Hauptstraße von 
Mengeringhausen benutzen? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Ich darf die Frage wie folgt 
beantworten: 

Nachdem das Bundesministerium der Finanzen 
zum Ausbau der Panzerstraße im Thielebachtal be-
reits Bundesfinanzhilfen von 900 000 DM und 
270 000 DM bewilligt hatte, hat es durch Bescheid 
vom 31. Mai dieses Jahres für den panzerfesten 
Ausbau eines 200 m langen Wegestücks innerhalb 
des Panzerübungsgeländes „Auf dem Hagen" eine 
weitere Bundesfinanzhilfe als Zuschuß in Höhe von 
150 000 DM zur Verfügung gestellt. 

Ich hoffe, daß damit Ihre Frage befriedigend be-
antwortet ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte. 

Mischnick (FDP): Ist damit auf jeden Fall sicher-
gestellt, daß die Panzerstraße bis in das Übungs-
gelände hinein ausgebaut wird und die Nachteile, 
die im Augenblick bei schlechtem Wetter entstehen, 
nicht mehr eintreten? 

Dr. Hettlage, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Wir hoffen es. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Es folgen die Fra-
gen aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Verkehr. Zunächst Frage 1 — des Herrn Abge-
ordneten Ritzel — betreffend 5. Konferenz der 
ICAO: 

Welche Haltung nimmt die Bundesregierung zu den Bestre-
bungen der 5. Konferenz der ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-
Organisation) ein, um deutscherseits zu den möglichen und not-
wendigen Erleichterungen im Luftverkehr beizutragen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Be-
strebungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Orga-
nisation — abgekürzt: ICAO — über Erleichterun-
gen im internationalen Luftverkehr werden von der 
Bundesregierung voll unterstützt. Auf der 5. Konfe-
renz der Facilitation-Division der ICAO vom 1. bis 
17. Dezember 1959 in Rom hat die deutsche Dele-
gation allen dort angenommenen Empfehlungen zu-
gestimmt, zumal sie in der Bundesrepublik bereits 
durchgeführt werden. 

Über die empfohlenen Maßnahmen dieser Konfe-
renz hinaus hat die Bundesrepublik den Luftverkehr 
auf Empfehlungen der Europäischen Zivilluftfahrt

-

Konferenz noch weiter vereinfacht. Die Bundesrepu-
blik gehört demnach zu den Ländern, in denen der 
Luftverkehr am weitesten erleichtert worden ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Ritzel (SPD) : Sind Sie darüber hinaus bereit, 
Herr Bundesverkehrsminister, dafür zu sorgen, daß 
die Zeiten im Bodenverkehr des Luftverkehrs in 
eine vernünftige Relation zu den oftmals recht kur-
zen Flugzeiten gebracht werden, aus der Überle-
gung heraus, daß davon nicht zuletzt die Rendite 
der Luftfahrt entscheidend beeinflußt werden kann? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Ritzel, das ist ein Anliegen, dem wir 
uns schon seit längerer Zeit widmen. Immer wieder 
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versuchen wir, auch auf den Zusammenkünften der 
Verkehrsflughäfen, die ja für die Durchführung der 
Abwicklung und die sogenannten Bodenzeiten in 
erster Linie zuständig sind, dahin zu wirken, daß 
diese Bodenzeiten abgekürzt werden und die Ab-
wicklung vereinfacht wird. Ich habe da auch in un-
serem Luftfahrt-Beirat bei der letzten Sitzung in 
Stuttgart noch einmal sehr ernste Worte für diese 
Angelegenheit gefunden und habe das jetzt auch 
in Vorträgen, die ich vor der Hamburger Universität 
und vor der Gesellschaft zur Förderung der Wirt-
schaft in Bremen gehalten habe, wieder ganz nüch-
tern angesprochen. 

Ritzel (SPD) : Danke sehr. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 2 — des , 
 Herrn Abgeordneten Ritzel — betreffend Unfälle 

von Lastkraftwagen und Personenkraftwagen. 
Ich frage den Herrn Bundesverkehrsminister: 
Wieviel Unfälle von Lastkraftwagen und Personenkraftwagen 

auf öffentlichen Straßen in der Bundesrepublik sind zurückzuführen 

a) auf schlechten Zustand der Reifen, 

b) auf schlechten Zustand der Bremsen, 

c) auf Übermüdung der Fahrer, 

d) auf allgemeines menschliches Versagen, 

e) auf zu große Verkehrsdichte, 

f) auf andere Ursachen? 
In welchem Verhältnis sind 

a) Deutsche, 
b) Ausländer 
an Autounfällen im Jahre 1959 beteiligt gewesen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
1 Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! In der vom Statistischen Bundesamt ge-
führten amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik 
wird leider nur die Masse der Unfälle mit Perso-
nenschäden nach Unfallursachen aufgegliedert. Je-
doch sind nicht alle im ersten Teil der Frage ge-
nannten Unfallursachen im Ursachenkatalog der 
amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik enthalten. 
Sie wissen, daß wir diese amtliche Straßenverkehrs-
unfallstatistik in den • letzten Jahren wesentlich 
durchgearbeitet haben, daß aber gewisse Schwie-
rigkeiten bestanden, im Bundesrat diese Maßnah-
men durchzusetzen. 

Im Bundesgebiet wurden im Jahre 1959 bei 
314 652 Unfällen  mit  Personenschaden insgesamt 
484 407 Unfallursachen polizeilich festgestellt, d. h. 
für je 100 Unfälle mit Personenschäden wurden im 
Durchschnitt 153 Unfallursachen ermittelt. 330 165 
Unfallursachen entfielen auf Unfälle innerhalb von 
Ortschaften und 154 242 Unfallursachen auf Unfälle 
außerhalb von Ortschaften. Unter den insgesamt 
festgestellten 484 407 Unfallursachen entfielen 
357 651 auf Ursachen, die bei den Führern von Fahr-
zeugen liegen, und zwar 156 085 auf Führer von 
Personenkraftwagen, 35 656 auf Führer von Last-
kraftwagen und Zugmaschinen und 165 910 auf an-
dere Fahrzeugführer, nämlich auf Führer von Kraft-
rädern, Mopeds, Fahrrädern, Kraftomnibussen und 
sonstigen Fahrzeugen. Die Unfallursache „Ermü-
dung oder Einschlafen des Fahrers" wurde bei Füh-
rern von Personenkraftwagen 1589mal und bei Füh-
rern von Lastkraftwagen 481mal polizeilich festge-
stellt. 13 329 Ursachen lagen bei den Fahrzeugen, 

also bei technischen Mängeln, oder ihrer Ladung, 
darunter 3373 Ursachen bei Personenkraftwagen 
und 3450 bei Lastkraftwagen und Zugmaschinen. 
Die Ursache „Mängel der Bereifung" wurde bei 
Personenkraftwagen 1664mal und bei Lastkraft-
wagen und Zugmaschinen 275mal ermittelt, wäh-
rend die Ursache „Mängel an den Bremsen" bei 
Personenkraftwagen 573mal und bei Lastkraft-
wagen und Zugmaschinen 580mal vorkam. 

Im übrigen, sehr verehrter Herr Kollege Ritzel, 
bin ich gern bereit, Ihnen diese statistischen Anga-
ben, getrennt für den Innerorts- und Außerorts

-

verkehr, schriftlich noch näher darzulegen. 

An den bereits genannten 314 652 Unfällen mit 
Personenschäden waren 372 365 Kraftfahrzeuge 
beteiligt, darunter 210 538 Personenkraftwagen und 
55 483 Lastkraftwagen und Zugmaschinen, wodurch 
sich ein entsprechend höherer Anteil gemäß der 
Anwesenheit von solchen Fahrzeugen auf der 
Straße für Lastkraftwagen und Zugmaschinen er-
gibt. 

Eine Aufteilung nach der Nationalität der Fahr-
zeuge liegt für 1959 nicht vor. Einen gewissen An-
halt für diese Aufteilung können jedoch die Zah-
len der an Unfällen mit Personen- u n d Sachscha-
den im Bundesgebiet, allerdings ohne das Saarland, 
im Jahre 1958 beteiligten Fahrzeuge vermitteln. 
Insgesamt waren in diesem Jahre 1 073 877 Kraft-
fahrzeuge an Unfällen beteiligt. Davon stammten 
1 009 069 aus Deutschland — darunter 633 230 Per-
sonenkraftwagen und 208 114 Lastkraftfahrzeuge, 
die auch hier wieder einen besonders hohen Anteil 
aufweisen — und 51 234 aus dem Ausland — dar-
unter 37 515 Personenkraftwagen und 10 161 Last-
kraftfahrzeuge, wobei auch hier wieder der Anteil 
der Lastkraftfahrzeuge gegenüber der Zahl der ein-
gesetzten Fahrzeuge erheblich höher ist als bei den 
Personenkraftwagen —; außerdem wurden 13 574 
Fahrzeuge ohne Angabe der Nationalität registriert, 
darunter 7571 Personenkraftwagen und 3942 Last-
kraftfahrzeuge. Die Fahrzeuge der Bundeswehr sind 
regelmäßig unter den deutschen Fahrzeugen, die 
Fahrzeuge der Stationierungsstreitkräfte unter den 
ausländischen Fahrzeugen gezählt worden. 

Ritzel (SPD) : Danke sehr. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die dritte Frage — 

des  Herrn Abgeordneten Reitz — betrifft die Schiff-
barmachung der Lahn bis Wetzlar: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeiten der 
Schiffbarmachung der Lahn bis Wetzlar? 

Erkennt die Bundesregierung die Vordringlichkeit dieses Pro-
jektes an? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren: Die Lahn ist bereits von der Mündung bis 
Limburg für das 200-t-Schiff voll kanalisiert und 
von Limburg bis Wetzlar teilweise kanalisiert. Lei-
der kommt infolge der naturgegebenen Verhältnisse 
ein Vollausbau der Lahn für auf 2,50 m Tiefe ab-
geladene Binnenschiffe nicht in Frage, sondern 
höchstens für das 600-t-Schiff, das auf den anderen 
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deutschen Wasserstraßen praktisch nicht mehr ver-
kehrt. 

Die Bundesregierung hält nach den vorliegenden 
Untersuchungen zur Zeit einen weiteren Ausbau 
der Lahn volkswirtschaftlich noch nicht für begrün-
det. Im Vierjahresprogramm der Bundesregierung 
für den Ausbau der Bundeswasserstraßen, das die 
Jahre 1959 bis 1962 umfaßt, ist deshalb die Um-
kanalisierung der Lahn nicht enthalten. Die Bundes-
regierung wird aber die wirtschaftliche Entwicklung 
im Lahn-Dill-Gebiet insbesondere unter dem Blick-
punkt der Auswirkungen der Tarifpolitik der Mon-
tanunion und der späteren möglichen Auswirkun-
gen des Ende 1963 durchgeführten Ausbaus der 
Mosel in den nächsten Jahren besonders sorgfältig 
beobachten und die Möglichkeiten und wirtschaft-
lichen Auswirkungen einer Kanalisierung der Lahn 
erneut überlegen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist er-
ledigt. 

Ich rufe auf die Frage 4 — des Abgeordneten 
Dr. Fritz (Ludwigshafen) — betreffend Ausbau der 
Bundesstraße 9. 

Da sich nach Festellung der Polizeidirektion Frankenthal im 
Bereich der Bundesstraße 9 von Worms nach Ludwigshafen 
(Rhein) in den vergangenen drei Jahren die Verkehrsunfälle 
verdreifacht haben, frage ich die Bundesregierung, wann — un-
abhängig von dem Bau einer linksrheinischen Autoschnellstraße 
— der Ausbau der Bundesstraße 9 im pfälzischen Bereich erfolgen 
wird? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Bundesstraße 9 zwischen Worms und 
Speyer ist im Ausbauplan für die Bundesfernstraßen 
enthalten, dagegen der Abschnitt der Bundes-
straße 9 südlich Speyer nicht. Zur Zeit werden 
Untersuchungen angestellt, in welchem Maße die 
Bundesstraße 9 südlich Speyer durch die geplante 
linksrheinische Autoschnellstraße entlastet werden 
kann. Von dem Ergebnis dieser Untersuchungen 
wird es abhängen, in welchem Rahmen die Bundes-
straße 9 ausgebaut werden muß. Unabhängig davon 
werden jedoch gegenwärtig Planungen für den Bau 
von Umgehungsstraßen für die Orte Worms, Fran-
thal, Oggersheim, Mutterstadt, Limburgerhof und 
Speyer durchgeführt, die ohne weiteres auch bei 
einem geringfügigeren Ausbau der Bundesstraße 9 
gebaut werden müssen. 

Mit dem Bau der Umgehungsstraße Worms wird 
noch in diesem Jahr begonnen. Die anderen Um-
gehungsstraßen sollen im Laufe des zweiten Vier-
jahresplans möglichst gebaut werden. 

Für den südlichen Abschnitt wird erwogen, die 
Bundesstraße 9 ab Rheinzabern auf die Landstraßen 
I. Ordnung 385 und 380 nach deren Aufstufung zu 
verlegen, um den Anschluß auf der französischen 
Seite bei Neu-Lauterburg an die dortige Route 
Nationale herzustellen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 5 — des 
Herrn Abgeordneten Leicht — betreffend Wieder-
aufbau der Eisenbahnbrücke Germersheim—Bruch-
sal. 

Bis wann wird die Deutsche Bundesbahn ihre schon mehrfach 
zum Ausdruck gebrachte Absicht, die im Krieg zerstörte Eisen-
bahnbrücke Germersheim-Bruchsal wiederaufzubauen, verwirk-
lichen können? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Mit der Wiederinbetriebnahme einer Eisen-
bahnbrücke Germersheim—Bruchsal kann frühestens 
Ende 1964 gerechnet werden. Das setzt aber vor-
aus, daß im Rahmen des Einzelplans 36 des Bun-
deshaushalts die für 1962 und 1963 angemeldeten 
Beträge für dieses Bauvorhaben bereitgestellt wer-
den. 

(Abg. Leicht: Danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 6 — des 
Herrn Abgeordneten Spies — betreffend gebühren-
pflichtige Verwarnungen! 

Sind gebührenpflichtige Verwarnungen gerechtfertigt, wenn ein 
Kraftwagenfahrer seinen Wagen vor einem Hotel auf dem mit 
weißen Streifen vorgezeichneten Parkplatz parkt, den Wagen 
absperrt, aber ein Fenster halb offen läßt? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Im Einvernehmen mit dem Herrn Bundes-
minister der Justiz beantworte ich diese Frage wie 
folgt: 

Nach § 35 der Straßenverkehrs-Ordnung hat der 
Führer eines Kraftfahrzeugs beim Verlassen des 
Fahrzeugs zur Verhinderung der unbefugten Be-
nutzung die üblicherweise hierfür bestimmten Vor-
richtungen am Fahrzeug in Wirksamkeit zu setzen. 

Das Maß der Sorgfalt, die im Rahmen dieser Vor-
schrift anzuwenden ist, hängt von den Umständen 
des Einzelfalles ab. Wenn das Fahrzeug auf einem 
unbewachten Parkplatz oder auf offener Straße ab-
gestellt wird, sind höhere Anforderungen zu stel-
len, als wenn es z. B. in einer Garage oder auf 
einem bewachten Parkplatz verbleibt. Bei Kraft-
fahrzeugen, die auf der Straße abgestellt werden, 
reicht nach der Rechtsprechung das Abziehen des 
Zündschlüssels im allgemeinen nicht aus; bei ge-
schlossenen Fahrzeugen wird vielmehr in aller 
Regel auch das Abschließen des Fahrzeugs, d. h. das 
Schließen der Türen und der Fenster, gefordert, das 
im übrigen auch durchaus üblich ist. Ich verweise 
hierzu auf das Urteil des Oberlandesgerichts Celle 
vom 7. Dezember 1955, veröffentlicht in der Zeit-
schrift „Deutsches Autorecht" 1956 S. 138, und auf 
das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. April 1958, 
veröffentlicht in den „Verkehrsrechtlichen Mittei-
lungen" 1959 S. 1. Wer diese Anforderungen außer 
acht läßt, begeht eine Übertretung nach § 35 in Ver-
bindung mit § 49 der Straßenverkehrs-Ordnung, die 
unter den Voraussetzungen des § 22 des Straßen-
verkehrsgesetzes eine gebührenpflichtige Verwar-
nung des Täters rechtfertigen kann. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, ist die Drohung eines Polizeibeamten, 
wenn ein solcher „Verkehrssünder" die Ver-
warnungsgebühr nicht zahlt, daß dann gegen ihn 
Anzeige erstattet wird und die Angelegenheit 
teurer zu stehen kommt, einer Erpressung gleichzu-
stellen? Würde dieser Beamte nicht besser schwei-
egn und so handeln, wie ihm das geboten ist? 
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Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Ich bin nicht der Ansicht, daß das eine Drohung ist, 
sondern daß der Beamte pflichtgemäß handelt. 

Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU) : Danke schön! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die nächste Frage 
— des Abgeordneten Spies (Emmenhausen) —: 

Ist ein mit weißen Streifen gekennzeichneter Parkplatz für 
einen darauf parkenden Kraftwagen als umfriedeter Raum an-
zusehen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Im Einvernehmen mit dem Herrn Bundes-
minister der Justiz beantworte ich diese Frage mit 
Nein. 

Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU) : Worauf stützt 
sich dieses Nein, Herr Bundesminister? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Es stützt sich auf die gesetzlichen Vorschriften. 

Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU): Wo sind diese 
gesetzlichen Vorschriften verankert? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Sie sind in der Anlage „Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen" zur Straßenverkehrsord-
nung verankert, und zwar unter A I c und A I b in 
Verbindung mit § 243 Abs. 1 und 2 des Strafgesetz-
buchs. 

Spies (Emmenhausen) (CDU/CSU) : Danke schön. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich habe den Ein-
druck, daß Fragen dieser Art nicht ganz dem Sinn 
der Fragestunde entsprechen. 

Wir kommen zur Frage 8 — des Abgeordneten 
Knobloch — betreffend Ausbau der Bundesstraße 48: 

Welche Pläne bestehen im Hinblick auf den Ausbau der Bun-
desstraße 48 von Winnweiler bis Ebernburg und der entspre-
chenden Verbindungsstraßen zur Autobahn bei Kaiserslautern? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Bundesstraße 48 ist im Ausbauplan für 
die Bundesfernstraßen enthalten. Mit Rücksicht auf 
vordringlichere Ausbaumaßnahmen an Straßenzü-
gen mit größerer Verkehrsbelastung wird mit dem 
Ausbau dieser Bundesstraße voraussichtlich erst im 
zweiten Vierjahresplan begonnen werden. In den 
letzten Jahren wurden lediglich Verbesserungen der 
vorhandenen Fahrbahnen mit Kurvenausbau auf der 
Strecke Winnweiler-Hochstätten durchgeführt. 

Im Zusammenhang mit der bereits fertiggestellten 
Umgehungsstraße Bingen und der für die Zukunft 
geplanten linksrheinischen Entlastungsstraße ist be-
absichtigt, die Bundesstraße 48 im Abschnitt Hoch-
stätten—Bad Kreuznach—Bingerbrück auf die bereits 
zum größten Teil ausgebauten Landstraßen auf dem 
rechten Naheufer zu verlegen. Dadurch wird dieser 
ungünstige Straßenabschnitt der jetzigen Bundes

-

straße 48 seine Bedeutung für den Fernverkehr 
weitgehend verlieren und wird abgestuft werden 
können. 

Zur Zeit wird für Rockenhausen eine Umgehungs-
straße geplant. 

Die Verbindung der Bundesstraße 48 zur Bundes-
autobahn bei Kaiserslautern soll durch die Bundes-
straße 40 erfolgen, die ebenfalls im Ausbauplan für 
die Bundesfernstraßen enthalten ist und die in den 
letzten Jahren auf dieser Teilstrecke erheblich ver-
besssert werden konnte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zur 
Frage 9 — des Abgeordneten Dewald — betreffend 
Staustufen: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich die Staustufen Stock-
stadt, Kleinostheim und Großwelzheim der Groß-Schiffahrtsstraße 
Rhein-Main-Donau in einem stark baufälligen Zustand befinden? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die veraltete Nadelwehr-
konstruktion dieser Staustufen infolge ihrer Überalterung zu 
Brüchen neigt, als deren Folge der gesamte Schiffsverkehr auf 
dem Main für lange Zeiträume eingestellt werden müßte? 

Sind Pläne zur Beseitigung dieser veralteten Schleusen und 
für ihren Ersatz durch eine moderne Schleuse in Vorbereitung, 
und wenn ja, wann ist mit dem Abschluß einer solchen Planung 
zu rechnen? 

Werden bei der Planung und der eventuellen Ausführung des 
neuen Schleusenbaues die Fachkräfte der Main-Donau AG mit 
herangezogen? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es trifft zu, daß sich die im Zuge der Rhein-
Main-Donau-Großschiffahrtsstraße befindlichen Stau

-

stufen Stockstadt, Kleinostheim und Großwelzheim 
in einem baulichen Zustand befinden, der alsbaldi-
gen Ersatz erfordert. 

Auch die Nadelwehre an den Staustufen Klein-
ostheim und Großwelzheim entsprechen nicht mehr 
den heutigen Anforderungen, wie ja überhaupt 
Nadelwehre, soweit sie noch vorhanden sind, nach 
wie vor beseitigt werden müssen. Eine Lahmlegung 
des Schiffsverkehrs auf dem Main oberhalb Hanau 
ist trotz dieses Zustandes auf längere Zeit nicht zu 
befürchten. 

Durch ein beim Wasser- und Schiffahrtsamt 
Aschaffenburg eingerichtetes Planungsbüro werden 
zur Zeit die Baureifen Pläne für die Beseitigung die-
ser veralteten Stauanlagen und ihren Ersatz  durch 
eine moderne Stauanlage unter Zusammenfassung 
der alten Staustufen bearbeitet. Im Anschluß daran 
ist das Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Es 
ist damit zu rechnen, daß diese Vorarbeiten end-
gültig 1962 abgeschlossen sein werden. Die Pla-
nungskosten sind mit den ersten Teilbeträgen in die 
Haushalte 1959 und 1960 eingesetzt worden. 

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung beabsich-
tigt, bei der Planung und Ausführung der neuen 
Staustufe, in der diese drei alten Staustufen zusam-
mengefaßt werden sollen, die Fachkräfte der Rhein-
Main-Donau AG mit heranzuziehen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Damit ist der 
heutige Fragenkatalog erledigt. Die nächste Frage-
stunde findet .am Freitag, dem 1. Juli 1960, statt. 
Sperrfrist für die eingehenden Fragen eist heute 
15 Uhr. 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Ich rufe auf: 

Dritte Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Wehrpflichtgesetzes (Druck-
sache 1423); 
Erster Schriftlicher Bericht des Ausschusses 
für Verteidigung (5. Ausschuß) (Druck-
sache 1893) 
(Erste Beratung 95. Sitzung, zweite Beratung 
119. Sitzung). 

sowie 
Dritte Beratung des Entwurfs ,eines Gesetzes 
zur Änderung des Paßgesetzes, des Reichs-. 
und Staatsangehörigkeitsgesetzes und zur 
Aufhebung des Gesetzes über die Melde-
pflicht der deutschen Staatsangehörigen im 
Ausland (Drucksache 1423) ; 

Zweiter ,Schriftlicher Bericht des Ausschusses 
für Verteidigung (5. Ausschuß) (Drucksache 
1894) 
(Erste Beratung 95. Sitzung, zweite Beratung 
119. Sitzung). 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
hat der Abgeordnete Schultz. 

Schultz (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nachdem sich die Fraktion ,der Freien 
Demokraten gestern bei der zweiten Beratung einer 
lobenswerten Zurückhaltung befleißigt hat, darf ich 
nunmehr in der dritten Beratung einige Bemerkun-
gen zu der Wehrpflichtnovelle machen. Wir möchten 
die Aussage des Berichterstatters in dem allgemei-
nen Teil des Berichts unterstreichen, Grundlage der 
Novelle sei das Prinzip des Ausgleichs des Kräfte-
bedarfs der Bundeswehr und des zivilen Bevölke-
rungsschutzes sowie ,der Gleichberechtigung und 
Gleichrangigkeit beider. Gerade darauf, daß dieser 
Ausgleich innerhalb der Landesverteidigung erfol-
gen muß, haben wir schon bei der ersten Lesung 
hingewiesen.  Die  Beratungen im Ausschuß haben
diese Notwendigkeit ebenfalls deutlich gemacht, 
ohne daß man allerdings zu konkreten, Lösungen 
gekommen ist. Es bestehen immer noch erhebliche 
Zweifel hinsichtlich der Abgrenzung zwischen mili-
tärischem und zivilem Bedarf innerhalb der Landes-
verteidigung. 

Dabei möchte ich die Bemerkungen des Kollegen 
Schäfer von gestern abend bezüglich der Entwick-
lung  der  Gesetzgebung auf dem Gebiete des Not-
standsrechts und bezüglich der Notwendigkeit des 
zivilen Bevölkerungsschutzes unterstreichen. Schon 
1958 hatten wir — leider erfolglos — beantragt, die 
Bundesregierung möge ein Weißbuch über die ge-
planten ,Maßnahmen auf idem Gebiete des zivilen 
Bevölkerungsschutzes herausgeben. Dadurch hätte 
man die Möglichkeit gehabt, ,die Dinge, die gemein-
samgeregelt werden müssen, auch gemeinsam zu 
regeln, d. h. es wäre endlich dazu gekommen, daß 
Bundesverteidigungsministerium und Bundesinnen-
ministerium gemeinsam Überlegungen angestellt 
hätten.  

Wie schon in der ersten Lesung muß hier noch-
mals darauf hingewiesen werden, daß die Koordina

-

tion innerhalb des Bundesverteidigungsrates unum-
gänglich notwendig ist, wenn die Ausgaben für die 
Landesverteidigung überhaupt einen Sinn haben 
sollen. Da das von Herrn Minister Strauß gestern 
erwähnte Bundesverteidigungspflichtgesetz nicht 
verwirklicht werden kann, ist diese Koordination 
besonders dringend. 

Die Fraktion der  Freien Demokratischen Partei 
teilt nicht die Bedenken der SPD-Fraktion, daß 
durch § 47 c, § 21 a Abs. 5 und § 6 Abs. 7, deren 
Streichung von  der  SPD beantragt worden war, die 
Verfassung ausgehölt wird. Wir sind im Gegenteil 
der Meinung, daß diese Paragraphen notwendig 
rind, wenn  die  Bundeswehr und die territoriale Lan-
desverteidigung in einem Ernstfalle effektiv werden 
sollen. Es muß die Möglichkeit gegeben sein, das 
Personal  der  Streitkräfte auf Kriegsstärke ,aufzu-
füllen, und dem sollen diese Paragraphen ja wohl 
dienen. Außerdem ergibt sich die Notwendigkeit 
dieser Paragraphen auch aus den Verpflichtungen, 
die einerseits wir den  Verbündeten gegenüber und 
die andererseits die Verbündeten uns gegenüber 
haben. Wir sind der Meinung, daß, wer einmal zur 
Wiederbewaffung ja, wer also A gesagt hat, später 
auch B sagen muß. 

Hier braucht man, glaube ich, das State Depart-
ment nicht immer wieder den mahnenden Zeigefin-
ger ausstrecken zu lassen. Hier müssen wir selber 
wissen, wozu wir verpflichtet sind. Wir neigen ja 
überhaupt dazu, immer außenpolitische Aspekte, 
außenpolitische Betrachtungen zur Grundlage unse

-

rer Entscheidungen zu machen. Ich glaube, wir soll-
ten selber etwas mehr innere Gelassenheit haben 
und wissen, was  zu tun richtig ist. 

Wir sehen in diesen Bestimmungen auch eine ge-
wisse Hinwendung zu dem Milizsystem, das ohne 
Zweifel billiger und rationeller ist als die Aufrecht-
erhaltung von Streitkräften in einer Kriegsstärke 
im Frieden. Das werden wir uns nicht leisten kön-
nen. Wenn Sie die Publikationen in den verschie-
denen militärwissenschaftlichen Zeitschriften ver-
folgen, können Sie feststellen, daß sowohl hier wie 
auf der anderen Seite das Milizsystem eine immer 
stärkere Berücksichtigung findet. 

Wir sind der Auffassung, daß der Streit darum, 
was unter „Spannungszeit" zu verstehen ist, nicht be-
rechtigt ist. Denn in der Spannungszeit wird dieses 
Parlament hier noch voll funktionsfähig sein, so daß 
Mißbräuchen oder Fehlentscheidungen entgegenge-
wirkt werden kann. Wir sind der Auffassung, daß 
ein gesundes Mißtrauen der Abgeordneten gegen-
über jeder Regierung durchaus berechtigt ist. Dieses 
Mißtrauen sollte aber nicht übertrieben werden. 

Die Fraktion der Freien Demokratischen Partei 
stimmt der Novelle in der Ausschußfassung zu und 
wird die Handhabung dieser Novelle aufmerksam 
beobachten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen zur allgemeinen Aussprache liegen nicht 
vor. Wir treten in die Einzelberatung ein. Bisher 
liegt ein einziger Änderungsantrag vor; er betrifft 
Nr. 18. Sie finden ihn auf Umdruck 672. 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 

Arndt. 

Dr. Arndt (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Daß sich meine Fraktion entschlossen 
hat, diesen Antrag zu § 26 auch in dritter Lesung 
noch einmal zu stellen, soll nicht bedeuten, daß wir 
dieser Einzelheit eine disproportionale Bedeutung 
zumessen. Der Grund ist ganz einfach der, daß 
diese Frage in der Ausschußberatung noch nicht die 
nötige Aufmerksamkeit hat finden können, da sich 
meine Fraktionskollegen im Ausschuß in der Lage 
sahen, sich für das Plenum noch Anträge hierzu 
vorbehalten zu müssen. 

Ich weiß sehr wohl, daß es zu Schwierigkeiten 
führt, wenn Anträge erst im Plenum begründet 
werden und über sie dort entschieden werden soll. 
Das führt leicht zu der Situation, daß die Fraktio-
nen, die keine Gelegenheit hatten, sich vorher mit 
diesen Fragen zu befassen, nun — daß soll kein 
Vorwurf sein — dazu neigen, Änderungen der im 
Ausschuß beschlossenen Vorlage abzulehnen. Aus 
diesem Grunde bitte ich Sie ganz besonders, sich 
doch die Begründung noch einmal anzuhören und 
eine Frage, die man in Ruhe überlegen kann, auch 
in aller Ruhe zu entscheiden. Denn im Rahmen der 
Verhältnisse ist sie nicht ganz ohne Bedeutung. 

In den ersten Jahren der Praxis ist bei der Zu-
lassung von Beiständen vor den Kriegsdienstver-
weigerungskammern und -ausschüssen und vor den 
Verwaltungsgerichten mit anerkennenswerter Groß-
zügigkeit verfahren worden. Darin ist eine Ände-
rung eingetreten durch einen Beschluß des Ober-
verwaltungsgerichts für Nordrhein-Westfalen in 
Münster, der erst in diesem Jahre erging, am 
21. Januar 1960. Das Oberverwaltungsgericht Mün-
ster hat in diesem Beschluß gesagt, daß auch in den 
Verfahren wegen Kriegsdienstverweigerung, und 
zwar nicht nur vor den Verwaltungsgerichten, son-
dern auch vor den Prüfungsausschüssen und Prü-
fungskammern, das Rechtsberatungsmißbrauchs-
gesetz aus dem Jahre 1934 beachtet werden müsse, 
da es noch gelte. Nun, ich lasse es dahingestellt, ob 
Gesetze aus dem Jahre 1934 überhaupt gelten kön-
nen. Es ist aber die überwiegende Meinung, und es 
ist die Rechtsprechung, daß das Gesetz anzuwen-
den ist. 

Nach diesem Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz 
ist es nun so, daß ein Verband keiner Genehmi-
gung bedarf, um durch seine Angestellten oder Be-
auftragten Rechtshilfe und Rechtsberatung zu ge-
währen, wenn der Verband auf berufsständischer 
Grundlage gebildet ist und es zu seinen satzungs-
mäßigen Aufgaben gehört, Rat und Hilfe in Rechts-
angelegenheiten zu erteilen. 

Nun sind fraglos die Verbände der Kriegsdienst-
verweigerer nicht auf einer berufsständischen 
Grundlage gebildet. Noch weniger trifft das für die 
in Betracht kommenden Kirchen und Religions-
gemeinschaften zu. Aus diesem Grunde ergibt sich 
die Schwierigkeit, daß gerade bei dieser Aufgabe, 
die besonderer Art ist, die kirchlichen Beauftragten 
nach dem Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz ausge-
schlossen werden, die bisher Rat und Hilfe in 

Kriegsdienstverweigerungsangelegenheiten erteilt 
haben. 

So hat z: B. die Evangelische Kirche im Rhein-
land einen Religionslehrer dazu bestellt, daß er den 
evangelischen Kriegsdienstverweigerern den Dienst 
leistet, sie zu beraten und auch mit ihnen in die 
Verhandlungen zu gehen. Dieser Religionslehrer 
hat seine Tätigkeit drei Jahre einwandfrei und all-
gemein anerkannt ausgeübt. Er soll jetzt auf Grund 
des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Mün-
ster davon ausgeschlossen sein, es sei denn, daß er 
bei einem Amtsgericht seine Zulassung als Rechts-
vertreter erwirkt. Das ist etwas, was hier gar nicht 
in Betracht kommt; denn wenn eine Religions-
gemeinschaft oder Kirche einen Beistand stellen 
will, hat sie nicht die Absicht, daß der von ihr Be-
auftragte ein vom Amtsgericht zugelassener Rechts-
vertreter werden soll. Die Veränderung der prak-
tischen Lage durch den erst in diesem Jahre ergan-
genen Beschluß des Oberverwaltungsgerichts Mün-
ster ist also der Hintergrund unseres Antrags. 

Nun haben Sie, Herr Dr. Kliesing, gestern in der 
Diskussion geltend gemacht, es werde zu einer 
Rechtszersplitterung führen, wenn man es für die 
Vereinigungen, zu denen sich Kriegsdienstverwei-
gerer zusammengeschlossen haben, von der Geneh-
migung oder Anerkennung einer Landesregierung 
abhängig mache, ob sie — unentgeltlich selbstver-
ständlich — durch ihre beratende und beistehende 
Tätigkeit Hilfe gewähren dürften. Ich glaube nicht, 
daß das Argument der Rechtszersplitterung durch-
schlägt. Herr Dr. Kliesing hat dabei eins übersehen. 
Ermächtigt man nämlich die Landesregierungen 
nicht daiu, daß sie solche Vereinigungen anerkennen 
können mit der Folge, daß von Beauftragten dieser 
Vereinigungen Beistand gewährt werden darf, so 
kann jede der Vereinigungen bzw. können ihre Be-
auftragten bei Amtsgerichten den Antrag auf Zu-
lassung stellen. Sofern überhaupt eine Rechtszer-
splitterung zu befürchten ist, wäre sie wesentlich 
größer, wenn jedes Amtsgericht die Befugnis. hätte, 
darüber zu entscheiden, ob der Beauftragte eines 
Verbandes oder einer Kirche oder Religionsgemein-
schaft zugelassen werden soll. Die Rechtszersplitte-
rung wäre also wesentlich bedauerlicher, Herr Dr. 
Kliesing; während wir, wie ich glaube, eine Gewähr 
haben, daß, wenn die Landesregierungen darüber 
entscheiden, ob eine Vereinigung so einwandfrei ist 
und keine Veranlassung zu irgendwelchen Beden-
ken gibt, um die in Betracht kommenden Personen 
zu betreuen, doch eine gewisse Sicherheit dafür 
haben, daß niemand zugelassen wird, der diese 
Rechte mißbraucht. Wir haben auch eine Sicherheit, 
daß ,dabei keine Willkür obwaltet. Keiner von uns 
wird wohl einer Landesregierung eine willkürliche 
Maßnahme unterstellen wollen. Die Entscheidungen 
der Landesregierungen unterliegen außerdem noch 
der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle daraufhin, 
ob das Ermessen der Landesregierung mißbraucht 
ist. 

Dann hat Herr Dr. Kliesing gestern in der Dis-
kussion, die meines Erachtens unnötig emotional 
geworden ist, geltend gemacht, man könne hier 
Kirchen oder anerkannten Religionsgemeinschaften 
eine solche Befugnis, ihren Angehörigen vor den 
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Dr. Arndt 
in Betracht kommenden Verwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichten Beistand zu leisten, deshalb 
nicht geben, weil die katholische Kirche nach der 
Darstellung des Herrn Kollegen Kliesing nicht be-
absichtige — — 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef] : Nein, die habe 
ich nicht erwähnt!) 

— Doch, Sie haben ausdrücklich gesagt, Herr Dr. 
Kliesing, — — 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef]: Nein, ich habe 
von Kirchen gesprochen, ohne irgendeine 

Konfession zu nennen!) 

— Nein, Herr Kollege Kliesing, da irren Sie sich. 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef] : Sehen Sie 
doch im Protokoll nach! Es ist nicht richtig, 

was Sie sagen!) 

— Sie haben es ganz deutlich gesagt. Sie haben ge-
sagt, es würde zu einer Rechtsungleichheit führen. 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef] : Nein! die 
Rechtsungleichheit habe ich erwähnt im 
Zusammenhang mit dem, was Sie  eben-  als 
Rechtszersplitterung bezeichnet haben!) 

Sehen Sie im Protokoll nach!) 

— Nein! Da müßte ich Sie sehr mißverstanden 
haben, und auch mein Kollege Heinemann müßte 
Sie sehr mißverstanden haben. Ich habe Sie gestern 
jedenfalls subjektiv so verstanden — und darauf 
hat Herr Dr. Heinemann auch geantwortet —, als 
ob Sie der Auffassung wären: da die katholische 
Kirche nicht beabsichtigte, 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef] : Nein!) 

solche Beauftragte zu bestellen, wäre es eine 
Rechtsungleichheit. Ich freue mich, — — 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich kann mich er-
innern: das Wort „Katholische Kirche" ist nicht ge-
fallen! 

Dr. Arndt (SPD) : So; da bin ich Ihnen sehr dank-
bar, Herr Präsident und Herr. Kollege Kliesing. Ich 
erkenne ja Ihre Darstellung auch an. Ich muß Ihnen 
nur sagen, wie es subjektiv aufgefaßt worden ist. 
Ich bin froh, daß wir da übereinstimmen. Denn es 
könnte gar keine Rechtsungleichheit in Betracht 
kommen, weil es ja jeder Kirche und Religionsge-
meinschaft unbenommen wäre, nach ihren eigenen 
selbstverantwortlichen Entschlüssen von einer sol-
chen Möglichkeit Gebrauch zu machen oder nicht. 
Wenn eine Kirche oder Religionsgemeinschaft kei-
nen Gebrauch macht, so hat das offensichtlich sei-
nen Grund in der jeweiligen anderen Dogmatik 
und anderen Lehre und vielleicht auch in der an-
deren Struktur. Es käme also hier keine Rechts-
ungleichheit in Betracht. 

Sie wissen aber, daß die Evangelische Kirche in 
allen ihren Einzellandeskirchen bei uns in Deutsch-
land es sich angelegen sein läßt, in gleicher Weise 
sowohl den Wehrwilligen und Wehrbereiten als 
auch den Kriegsdienstverweigerern ihre Hilfe zu 
gewähren. Das sind Beschlüsse aller in Betracht 

kommenden evangelischen Landeskirchen. Es ist 
mir namentlich bekannt von der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, die, wie gesagt, diesen seit 
drei Jahren tätigen Religionslehrer dazu bestellt 
hat, daß er den Kriegsdienstverweigerern Hilfe lei-
stet. Ebenso hat die Landessynode der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau unter dem Vor-
sitz des Herrn Kollegen Wilhelmi erst im April die-
ses Jahres beschlossen, eine hauptamtliche Stelle 
beim Landesjugendpfarramt einzurichten und in je-
dem der sechs Visitationsbezirke der Landeskirche 
einen ehrenamtlichen Vertrauensmann mit der Be-
ratung und Betreuung der in Betracht kommenden 
evangelischen Kriegsdienstverweigerer zu beauf-
tragen. 

Ich glaube, daß es doch nicht gut wäre, wenn man 
hier der Öffentlichkeitsaufgabe der Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften entgegenträte und es ihnen 
nicht ermöglichte, diesen Dienst zu leisten, den sie für 
wichtig halten. Und darauf allein zielt unser Antrag 
in erster Linie ab, daß man die Verfahrensregelungen 
nach dem Wehrpflichtgesetz sowohl vor den Aus-
schüssen und Kammern für Kriegsdienstverweige-
rer als auch vor den Verwaltungsgerichten mit die-
sen Bedürfnissen in Übereinstimmung bringt. Wir 
sind überzeugt, daß dadurch sogar etwa auftreten-
den Mißständen, wie sie gestern hier erwähnt wor-
den sind, abgeholfen würde. Es gehört nun einmal 
zum Wesen aller Prüfungsinstanzen — es handelt 
sich hier ja um eine Art Prüfungsinstanz —, daß 
Mißstände nicht nur auf der einen Seite, sondern 
beiderseits aufzutreten pflegen. Darüber könnte 
man viel sagen; aber das gehört nicht zum Thema 
dieses Antrags. 

Ich habe Ihnen die Gründe noch einmal kurz, aber 
eindringlich entwickelt, und ich bitte Sie herzlich, 
diesem Antrag doch zuzustimmen, damit den zu-
ständigen Vereinigungen, die von den Landesregie-
rungen dafür anerkannt sind, und damit namentlich 
den Kirchen und anerkannten Religionsgemeinschaf-
ten weiterhin die Möglichkeit gewährt wird, ihre 
Angehörigen vor diesen Verwaltungsinstanzen und 
Gerichten zu betreuen und ihnen Beistand zu leisten. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Schwarzhaupt. 

Frau Dr. Schwarzhaupt (CDU/CSU): Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich bin sehr 
dankbar dafür, daß der 'Herr Kollege Arndt die 
grundsätzliche Bedeutung dieses Antrags und vor 
allem der Zulassung der Kirchen betont hat und daß 
er darauf hingewiesen hat, diese Sache sei doch zu 
schwierig und zu bedeutungsvoll, als daß sie so aus 
dem Handgelenk und innerhalb einer Debatte ohne 
Vorbereitung im Ausschuß und ohne daß auch die 
Fraktionen genügend Zeit hatten, sich vorzuberei

-

ten, entschieden werden könne. 

Ich habe in diesem Zusammenhang eine doppelte 
Aufgabe. Ich möchte auf einiges zurückkommen, 
was gestern gesagt worden ist. Zweitens möchte ich 
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Frau Dr. Schwarzhaupt 
zu der grundsätzlichen Bedeutung des Antrags und 
zu seinen Konsequenzen, vor allen Dingen soweit 
er die Kirchen angeht, einiges sagen. 

Zunächst einmal zu dem, was gestern gesagt wor-
den  ist! Es wurde zur Begründung dessen, was hier 
verlangt wird, eine Entscheidung der Synode von 
Hessen-Nassau herangezogen. Bei der ganzen Sache 
geht es darum, daß kirchliche Beauftragte, also Per-
sonen, die im Auftrag der Kirchen zu sprechen ha-
ben, bei den Verhandlungen vor den Instanzen, die 
die Anträge der Kriegsdienstverweigerer prüfen, 
auftreten sollen. 

Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau hat 
vor einiger Zeit einen Beschluß gefaßt, durch den 
Mittel zur Verfügung gestellt werden für die seel-
sorgerische Betreuung von Kriegsdienstverweige-
rern und für die Informierung von Pfarrern, die 
diese Aufgabe durchführen sollen. Diese seelsorge-
rische Betreuung ist aber etwas anderes als die Ver-
tretung vor staatlichen Prüfungsinstanzen durch Be-
auftragte der Kirchen. Der Beschluß der Synode 
kann nach Inhalt und Wortlaut nicht zur Bestätigung 
der Forderung herangezogen werden, daß im Auf-
trage der Kirche vor den Prüfungsinstanzen gespro-
chen wird. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die die 
Vertretung der  evangelischen Gesamtkirche gegen-
über dem Staat ,darstellt, hat nicht den Wunsch 
geäußert, daß kirchliche Beauftragte zur Vertretung 
von Wehrdienstverweigerern vor staatlichen Instan-
zen zugelassen werden sollen. Sie vertritt im 
Gegenteil die Auffassung, daß es nicht Sache der 

 Kirche sei, im Einzelfall den Staatsbürger durch 
Vertreter zu unterstützen, die als Beauftragte der 

 Kirchen vor staatlichen Instanzen auftreten. 

Nun zum Grundsätzlichen! Auch ich kenne die 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster 
und die Einwendungen, die von Gruppen aus der 
rheinischen Kirche dagegen 'erhoben werden. Wenn 
wir aber aus dieser Entscheidung gesetzgeberische 
Konsequenzen ziehen wollten, müßten wir uns sehr 
genau die  allgemeinen rechtlichen Folgen überlegen, 
die sich daraus für das Verhältnis von Staat und 
Kirche und  für die Legitimation der Kirche ergeben, 
in einzelnen Verfahren, in denen es sich um  Ge-
wissensfragen handeln kann, in ihrem Namen zu 
sprechen. Wir wollen, daß der Staat — getreu dem 
Grundgesetz und dem Wehrpflichtgesetz — auf die-
jenigen Menschen in unserem Volk, die aus Grün-
den ihres Gewissens glauben, den Wehrdienst ver-
weigern zu müssen, keinen Gewissenszwang aus-
übt. Das wollen wir; und das soll nicht nur im Ge-
setz stehen, das soll auch in der Praxis der Ver-
fahren ständig so gehandhabt werden und zum Aus-
druck kommen. 

Es gibt unter den Ländern, die eine Wehrpflicht 
kennen, kaum eines, das dem Wehrdienstverweige-
rer aus Gewissensgründen einen so weitgehenden 
Schutz gewährt wie die Bundesrepublik. Wir wollen, 
daß dieser Schutz  fair und  gerecht durchgeführt 
wird. Wir stimmen dem auch zu, daß die Kirche 
eine besondere seelsorgerische Aufgabe an  allen 
Menschen hat, die sich aus innerster Gewissens-
überzeugung gegen herrschende Auffassungen, 

gegengeltende Gesetze, wo sie auch auftreten" 
mögen, wenden. Das gilt insbesondere in  einem 
Lande, in dem der Mißbrauch militärischer Macht 
in der Vergangenheit schwer auf dem Gewissen 
lastet. Hier geht es ,aber um die  Frage, ob wir .es 
allgemein zulassen können, daß vor staatlichen 
Nachprüfungs- und Entscheidungsinstanzen im Ein-
zelfall der einzelne Staatsbürger durch einen Beauf-
tragten der Kirche, also durch eine Person, die in 

 dem Einzelverfahren im Auftrage der Kirche spricht, 
vertreten wird. 

Wenn wir dies bei diem Wehrdienstverweigerer 
zulassen, müßten wir es auch sonst zulassen, wo es 
sich um Gewissensfragen handeln kann. Wie soll 
das retwa bei Scheidungsverfahren sein, etwa im 
Sühneverfahren vor dem Scheidungsverfahren, wo 
es sich auch — insbesondere für den Katholiken — 
um  sehr schwere Gewissensfragen handeln kann? 
Soll auch hier zugelassen werden, daß die gewis-
sensmäßige Prüfung nicht vor dem Verfahren 
erfolgt, sondern daß im Auftrage der Kirche im Ver-
fahren gesprochen werden kann? Diese Konsequenz 
müssen wir uns bei der Regelung, vor der wir 
stehen, sehr überlegen. Es ist eine Sache, die  das 
Verhältnis von Staat und Kirche, das Verhältnis der 
Kirche im Einzelverfahren in  der Rechtsprechungs-  
und Verwaltungsinstanz grundsätzlich berührt. Ich 
glaube nicht, daß wir dem  uns allen gemeinsamen 
Wunsch entsprechen, den Menschen, die sich aus 
tiefen innersten Gewissensgründen nicht zum Wehr-
dienst verstehen wollen, in  unserer Zeit und in 
unserem Lande gerecht zu werden, wenn wir uns 
hier auf einen grundsätzlichen Weg einer rechtlichen 
Regelung führen lassen, der alle erdenklichen Kon-
sequenzen haben wird. 

Von der Kirche aus gesehen muß ich allerdings 
sagen: es ist Aufgabe der Kirche, überall dort, wo 
etwa der Schutz der Wehrdienstverweigerer nicht 
legal, nicht fair, nicht großzügig und nicht in voller 
Achtung vor innersten Gewissensentscheidungen 
gewährt wird, ihre Stimme zu erheben. Sie soll sie 
gegenüber dem Staat, sie soll sie grundsätzlich er-
heben. Es wird aber zu unendlichen Schwierigkeiten 
führen, wenn wir grundsätzlich durch staatliches Ge-
setz erklären, es sei Sache der Kirche, im Einzelver-
fahren immer und in jedem Fall zugelassen zu sein 
und zu sprechen. Die Kirche hat viele Möglichkeiten, 
den Menschen, deren Gewissen bedrängt ist, zu hel-
fen. Sie kann ihnen helfen, Beistände und Vertreter 
im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu erhalten. 
Wogegen ich mich wende, ist, daß grundsätzlich im 
Einzelverfahren im Auftrag der Kirche gegenüber der 
staatlichen Instanz gesprochen wird. Es ist nicht ihre 
Aufgabe, in geordneten Verfahren einzelne Staats-
bürger, nämlich die Kriegsdienstverweigerer, zu 
privilegieren, indem sie ihnen anders als den 
Staatsbürgern in anderen Verfahren, kirchliche Be-
auftragte zur Seite stellt. Wir glauben allerdings, 
daß wir uns damit in Übereinstimmung mit der 
überwiegenden Mehrheit der evangelischen Chri-
sten in Deutschland befinden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Probst. 
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Probst (Freiburg) (DP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Änderungsantrag der SPD 
Umdruck 668 Ziffer 7 sieht vor, Beauftragte a) einer 
Vereinigung, die von einer Landesregierung für 
solche Betreuung von Wehrdienstverweigerern an-
erkannt ist, sowie auch b) einer Kirche oder aner-
kannten Religionsgemeinschaft zur Vertretung zu-
zulassen. 

Gegen den Punkt b des sozialdemokratischen An-
trags ist, gerade im Interesse der Kriegsdienstver-
weigerer, nichts einzuwenden. Aber mit dem Punkt 
a wird allen Gruppen, die mit ihrer Zielsetzung weit 
über das hinausgehen, was das Anliegen eines 
echten Kriegsdienstverweigerers ist, für ihre poli-
tische Propaganda Tür und Tor geöffnet. Gerade 
das Verfahren, daß die Landesregierungen darüber 
entscheiden, welche Wehrdienstverweigerer-Orga-
nisationen anerkannt sind, öffnet dem Mißbrauch 
Tür und Tor. Wir müssen doch zunächst davon aus-
gehen, daß alle Organisationen anerkannt sind, die 
bis jetzt nicht ausdrücklich verboten sind. Wenn es 
dann z. B. der Internationale der Kriegsdienstgeg-
ner gelingt, sich zum Anwalt der Kriegsdienstver-
weigerer zu machen, sind die Folgen nicht mehr 
übersehbar. 

Vielleicht ist Ihnen die amtliche Auskunft des 
Bundesministers für Verteidigung über das Ergeb-
nis der Untersuchung eines Vorfalls anläßlich einer 
Kabarettveranstaltung der Internationale der 
Kriegsdienstgegner in Ulm bekannt. Die  Veranstal-
tung wurde durchgeführt unter der Ankündigung: 
„Helm ab zum Kabarett!". Bei der Untersuchung 
dieser Angelegenheit gab der Leiter der Veranstal-
tung zu — er hat das ausdrücklich bestätigt —, daß 
eine Provokation der Bundeswehr durch die Inter-
nationale der Kriegsdienstgegner beabsichtigt ge-
wesen sei. Diese Provokation ist auch prompt er-
folgt. 

Ich habe ferner Material vor mir, das in anderen 
Veranstaltungen solcher Kriegsdienstverweigerer

-

Organisationen verteilt worden ist. Da steht z. B. 
in einer Broschüre, herausgegeben von der Inter-
nationale der Kriegsdienstgegner, die Aufforderung 
— ich darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
zitieren —: 

Du, Mann an der Maschine und Mann in der 
Werkstatt! Wenn sie dir morgen befehlen, 
du sollst keine Wasserrohre und keine Koch-
töpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und 
Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN! 

Du, Mann auf dem Bahnhof! Wenn sie dir 
morgen befehlen, du sollst das Signal zur 
Abfahrt geben für den Munitionszug und den 
Truppentransport, dann gibt es nur eins: Sag 
NEIN! 
Du, Mann auf dem Dorfe und Mann in der 
Stadt! Wenn sie morgen kommen und dir 
einen Gestellungsbefehl bringen, dann gibt 
es nur eins: Sag NEIN! 

Das sind doch zweifellos Ziele, die mit dem Begriff 
des „Kriegsdienstverweigerers aus Gewissensgrün

-

den" nicht mehr gedeckt werden. Gerade um den 

echten Kriegsdienstverweigerer aus Gewissens-
gründen vor dieser Form der Propaganda zu schüt-
zen, schlage ich vor, den Buchstaben a aus dem 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Arndt. 

Dr. Arndt (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bin dem Herrn Kollegen Probst 
dankbar dafür, daß er wenigstens dem Buchstaben b 
unseres Antrages zustimmt. Im übrigen handelt es 
sich ja auch bei dem Buchstaben a keineswegs 
darum, eine neue Tür aufzumachen, sondern darum, 
sich zu überlegen, ob es richtig ist, eine Tür, die 
Jahre hindurch offen war, jetzt zu schließen. Es 
liegt also genau umgekehrt. 

Es ist hier auch nicht der Ort, die einzelnen Orga-
nisationen zu erörtern. Ich weiß durchaus, daß dort 
zum Teil eine Propaganda getrieben wird, die mit 
der Frage des Gewissens nichts zu tun hat. Die Bei-
spiele, die hier soeben verlesen wurden, haben frag-
los mit einer aus Gewissensgründen erfolgenden 
Kriegsdienstverweigerung nichts gemein. Darüber 
kann gar kein Streit entstehen. Infolgedessen wird 
es ja gerade auch Sache der verantwortlichen Lan-
desregierungen sein, sich zu überlegen, ob es eine 
Vereinigung ist, die Kriegsdienstverweigerer aus 
Gewissensgründen zu betreuen sich zur Aufgabe 
gemacht hat, oder ob es Vereinigungen sind, die 
sich einer jenseits der Gewissensfragen liegenden 
politischen Propaganda befleißigen. — Mehr möchte 
ich dazu nicht sagen. 

Der Frau Kollegin Schwarzhaupt aber möchte ich 
erwidern: Sie haben mich doch etwas mißverstan-
den, Frau Kollegin, wenn Sie meine Worte so auf-
gefaßt haben, als hätte ich selber gesagt, die Sache 
sei unreif und könne nicht über das Knie gebrochen 
werden, deshalb sei sie heute nicht zu entscheiden. 
Ich habe darauf hingewiesen, daß es immer gewisse 
Schwierigkeiten macht, über Anträge erst im 
Plenum zu entscheiden — das wissen wir doch 
alle —, und habe Sie deshalb um eine besondere 
Aufmerksamkeit gebeten. Das war ja auch der 
Grund, warum sich die Fraktionen gestern geeinigt 
haben, die dritte Lesung auf heute morgen zu ver-
tagen, damit noch eine gewisse Möglichkeit des 
Überlegens bestand und auch die Heftigkeit der 
gestrigen Debatte etwas abklingen und der erfreu-
lichen Sachlichkeit weichen konnte, in der wir heute 
doch wohl übereinstimmen. Sie haben ja selbst ge-
sagt, das sei eine Frage von sehr grundsätzlicher 
Bedeutung. 

Ich glaube aber, Frau Kollegin Schwarzhaupt, Sie 
haben im übrigen die Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche hier nicht ganz zutreffend dargestellt. 
Dies hier wäre nicht etwa der Beginn einer kirch-
lichen Tätigkeit in allen Rechtsstreitigkeiten irgend-
welcher Art, z. B. in Scheidungsverfahren. Im Schei-
dungsverfahren haben wir das Anwaltserfordernis; 
die Scheidungsverfahren sind vor den ordentlichen 
Gerichten durchzuführen; das Landgericht mit An- 
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waltserfordernis ist die unterste Instanz, und der 
armen Partei, die nicht in der Lage ist, sich selber 
einen Anwalt zu gewinnen, muß auf Staatskosten 
und von Amts wegen ein Anwalt beigeordnet wer-
den. Der außergerichtlichen kirchlichen Beratung 
steht dabei selbstverständlich nichts im Wege. Das 
ist nicht mit den Verfahren zu vergleichen, um die 
es sich hier handelt, in denen es kein Anwalts-
erfordernis gibt, in denen es insoweit kein volles 
Armenrecht gibt und in denen es sich doch bei den-
jenigen, die aus Gewissensgründen den Kriegs-
dienst verweigern, um Fragen letzter sittlicher Ent-
scheidungen und damit um ein besonderes Bedürf-
nis nach Beistand handelt. Dieses Bedürfnis nach 
Beistand ist ja auch alle die Jahre hindurch an-
standslos anerkannt worden,_ bis zu dem Beschluß 
des Oberverwaltungsgerichts Münster vom Januar 
dieses Jahres. 

Und dann, Frau Kollegin Schwarzhaupt: Der Bei-
stand, der von der Kirche beauftragt ist, Beistand 
zu leisten, spricht selbstverständlich nicht im Na-
men der Kirche. Das kommt doch überhaupt nicht 
in Frage. Der Beistand kann sich nicht in die Ver-
handlungen vor dem Ausschuß oder vor dem Ver-
waltungsgericht oder vor dem Oberverwaltungs-
gericht stellen und da sagen: „Ich rede hier im 
Namen der Evangelischen Kirche im Rheinland" 
oder „im Namen der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau". Das ist gänzlich ausgeschlossen, 
zumal wir doch beide wissen — und die anderen 
Kolleginnen und Kollegen im Hause wissen es 
auch —, daß leider Gottes in der evangelischen 
Kirche Meinungsverschiedenheiten in diesen Fragen 
herrschen. Deshalb sagt ja auch der Beschluß der 
Synode für Hessen und Nassau, daß diese Maßnah-
men durchzuführen sind unbeschadet aller theolo-
gischen Meinungsverschiedenheiten und selbstver-
ständlich ohne jede Rücksicht auf politische Mei-
nungsverschiedenheiten, die hierbei überhaupt 
nichts zu bedeuten haben. 

Es ist also nicht so, daß der Beauftragte im Na-
men der Kirche spricht, sondern es wird jemand — 
wie es im Rheinland seit Jahren die Übung ist — 
von der Kirche beauftragt zur Diakonie, zur Dienst-
leistung, und der soll Beistand gewähren einem, 
der sich in Gewissensnot befindet und sich nun der 
Schwierigkeit — einer sehr großen Schwierigkeit — 
ausgesetzt sieht, über seine innersten sittlichen Ent-
scheidungsvorgänge vor fremden Menschen Aus-
kunft zu erteilen. Da soll er Beistand haben. Selbst-
verständlich kann derjenige, der Beistand leistet, 
immer nur sprechen für denjenigen, dem er Bei-
stand leistet, aber nicht im Namen der Kirche. — 
Das, glaube ich, ist klar. 

Nun sagen Sie — und das hat mich sehr gewun-
dert —, es werde hier erklärt, es sei Sache der 
Kirche, das zu tun, und haben denen entgegenge-
halten, nach der überwiegenden Meinung der evan-
gelischen Christen in Deutschland sei es nicht Sache 
der Kirche, das zu tun. — Wir haben hier über-
haupt nicht zu entscheiden, ob das Sache der Kirche 
oder nicht Sache der Kirche ist. Das staatliche Ge-
setz kann nur freistellen. Ob aber eine Kirche oder 
Religionsgemeinschaft davon Gebrauch macht — 
wie es, wie gesagt, im Rheinland seit langem ge

-

schehen ist —, steht ganz selbstverständlich aus

-

schließlich in der Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung der Kirche oder Religionsgemeinschaft. 
Der Bundestag und die staatlichen Organe können 
den Kirchen weder vorschreiben oder attestieren: 
„Das ist eure Aufgabe!", noch können sie ihnen die 
Aufgabe absprechen. 

Wenn Sie nun sagen: gewiß, die Kirche könne 
helfen, daß die Vertreter erhalten, so ist zu fragen: 
wie soll sie das denn machen? Sie könnte allenfalls 
noch dazu helfen, Anwälte zu bestellen. Das ist 
eine kostspielige Angelegenheit, zu der die Kirche 
nicht in der Lage ist. Ich selber bin einmal von 
einer Kirche in einem Grundsatzprozeß dieser Art 
angegangen worden. Er schwebte vor dem Bundes-
verwaltungsgericht in Berlin. Es war ein Arbeiter. 
Wie soll ein Arbeiter sich einen Anwalt leisten, 
der für ihn zum Bundesverwaltungsgericht nach 
Berlin fährt? Eine Kirche hat mich darum gebeten 
und gesagt, sie hat kein Geld, und der Mann hat 
kein Geld. Mir ist es möglich, einmal so etwas zu 
tun, und das Bundesverwaltungsgericht war so 
freundlich, den Termin der mündlichen Verhand-
lung auf einen Sitzungstag des Bundestages in Ber-
lin zu legen. So kann man ausnahmsweise einmal so 
etwas durchführen. Aber Ihre Erklärung, die Kirche 
könne ja helfen, Vertreter zu bekommen, ist doch 
rein platonisch, wenn wir im Gesetz den Kirchen 
oder den Religionsgemeinschaften, die es von sich 
aus wollen als eine Aufgabe ihres Dienstes, die 
Möglichkeit nehmen, daß sie solche Beauftragte be-
stellen, die kirchlich geprüft sind, ob es vertrauens-
würdige Männer sind wie jener Religionslehrer 
—, und die auch eine gewisse Erfahrung haben. Ich 
glaube, die Ausschüsse und Kammern und das Ver

-

waltungsgericht kommen zu richtigeren Ergebnis- 
sen, wenn derjenige, der glaubt, aus Gewissens-
gründen verweigern zu müssen, im Beistand eines 
Religionslehrers erscheint, der sowohl geeignet ist, 
einerseits sachlich den Beistand zu leisten, als auch 
andererseits mit dem Verfahren und den ganzen 
Schwierigkeiten einer solchen Prüfung vertraut ist. 
Ich glaube, Sie sollten hier nicht die Tür schließen. 
Sie müssen es den Kirchen überlassen, ob sie es 
wollen. Wenn sie es nicht tun, wird ja nichts ge-
schehen. Wenn aber eine Kirche glaubt, daß sie 
einen öffentlichen Auftrag hat, hier Hilfe zu lei-
sten, dann sollten wir im Bundestag die letzten 
sein, die einen gesetzlichen Riegel vorschieben und 
ihr das verwehren. Nur darum handelt es sich. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kliesing. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Um etwaige Miß-
verständnisse zu vermeiden, möchte ich zwei Be-
merkungen machen. Ich habe gestern von einer 
Rechtsungleichheit gesprochen. Ich habe das hin-
sichtlich der Frage getan, ob in der in dem Antrag 
der SPD vorgesehenen Form die Länderregierungen 
hier eingeschaltet werden sollten. Denn dann könnte 
es doch dahin kommen, daß eine Kriegsdienstver- 
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weigererorganisation von der einen Landesregie-
rung anerkannt, von der anderen Landesregierung 
aber nicht anerkannt wird. Das würde jedoch zu 
einer unerfreulichen Rechtsungleichheit führen. 

Was die Frage der Kirchen und der religiösen 
Gemeinschaften angeht, Herr Dr. Arndt, so habe ich 
hier nicht von einer Rechtsungleichheit gesprochen 
— die wäre auch nicht vorstellbar —, sondern ich 
habe gesagt, es sei nicht Sache des Staates, die Kir-
chen und religiösen Gemeinschaften in dieser Frage 
irgendeinem moralischen Druck auszusetzen. Ich 
möchte erklären, was ich damit meine. 

Wenn es richtig ist, wie Sie, Herr Dr. Arndt, be-
haupten, daß ein Oberverwaltungsgericht einem 
Religionslehrer, der von seiner Kirche einen ent

-

sprechenden Auftrag hat, das Recht verweigert, einen 
Kriegsdienstverweigerer in die Kommission zu be-
gleiten, dann bedauere ich eine derartige Entschei-
dung. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, daß wir 
dann einen Weg suchen müssen, um hier zu irgend-
einer Lösung zu kommen. Es ist auch durchaus mög-
lich, daß wir aus einem anderen Anlaß, als wir ihn 
heute haben, uns in absehbarer Zeit in diesem 
Hause wieder mit dem Gesamtkomplex der Kriegs-
dienstverweigerer zu befassen haben. 

Ich möchte wirklich die Frage stellen, ob der von 
Ihnen vorgeschlagene Weg, aus der Situation her-
auszukommen, der richtige ist. Das verneine ich. 
Nehmen wir einmal an, Ihr Antrag würde zum Ge-
setz erhoben, und dann käme ein Kriegsdienstver-
weigerer aus Gewissensgründen zu seiner Kirche 
oder religiösen Gemeinschaft, um sich. dort seel-
sorgerisch betreuen zu lassen. Nehmen wir weiter 
an, diese kirchliche Stelle würde entsprechend ihrer 
seelsorglichen Verpflichtung diese Betreuung aus-
üben, und anschließend würde der Antragsteller 
nun fordern, daß der betreffende Beauftragte der 
Kirche ihn begleite. Dann könnte doch in sehr vielen 
Fällen, ganz gleich um welche kirchliche Gemein-
schaft es sich handelt, die Situation eintreten, daß 
der so angesprochene erwidern müßte: Zwar habe 
ich dich seelsorglich zu beraten und zu betreuen, 
aber aus wohlerwogenen, vor meinem Gewissen ge-
prüften Gründen muß ich es ablehnen, dich zum 
Verwaltungsgericht zu begleiten. Würde dann nicht 
der Antragsteller, namentlich wenn es sich um eine 
etwas egonzentrische oder sensible Natur handelt, 
von dieser seinen kirchlichen Beratungsstelle mit 
dem Gefühl der Enttäuschung und der Verbitterung 
weggehen und sich etwa sagen: Der Staat ist hier 
großzügiger als meine eigene kirchliche Gemein-
schaft!? Würde das wiederum nicht zur Folge haben, 
daß die kirchliche Instanz, die mit einer solchen Situa-
tion rechnen muß, doch der Auffassung sein müßte, 
daß sie durch eine derartige Lösung, wie Sie sie 
vorschlagen, gewissermaßen unter einen mora

-

lischen Druck gesetzt wird, nun auch die Möglich-
keiten, die das Gesetz ihr gibt, unter allen Um-
ständen auszuschöpfen? Das wollte ich gestern 
sagen. Eine derartige Lösung halte ich nicht für gut. 
Wir sollten also sehen, daß wir in gemeinsamen Be-
ratungen, vielleicht auch in Beratungen mit .der 
Bundesregierung, in diesem Punkte einen anderen 
Weg finden, um den kirchlichen Gemeinschaften, die  

tatsächlich das Bedürfnis haben, den Kriegsdienst-
verweigerer durch einen von ihnen Beauftragten 
vertreten zu lassen, das auch in allen Fällen mög-
lich zu machen.  

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schultz. 

Schultz (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte für die  Freien Demokraten 
erklären, daß wir diesem Antrag zustimmen wer-
den, vielleicht aus etwas anderen Motiven als aus 
denen, aus denen er gestellt worden ist, und da 
möchte ich mich auf das beziehen, was Herr Kollege 
Probst gesagt hat. Ich finde es im Gegenteil sehr in 
Ordnung, wenn Vereinigungen von Landesregierun-
gen anerkannt werden und man so etwas bessere 
Übersicht hat, wer sich der Kriegsdienstverweigerer 
annimmt und wer das vielleicht nicht tut. Sollte es zu 
Propagandaaktionen bei der Betreuung der Kriegs-
dienstverweigerer kommen, würde nach unserer 
Meinung gerade diese Gesetzesbestimmung durch-
aus die Möglichkeiten für ein entsprechendes Vor-
gehen geben. Aus diesen Gründen halten wir Punkt a 
insbesondere für durchaus richtig. 

Zu Punkt b möchte ich sagen, daß sich ein Kriegs-
oder Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen 
wahrscheinlich vorher schon mit  entsprechenden 
kirchlichen Stellen oder Seelsorgern in Verbindung 
gesetzt haben wird und daß es deswegen nicht un-
billig ist, wenn er dann die Vertretung weiter in 
Anspruch nehmen kann. 

Im übrigen meine ich: sprechen wir nicht zu lange 
und zuviel über diesen Antrag, wenn Sie die  Zahl 
der bisherigen Kriegs- und Wehrdienstverweigerer 
betrachten, d. h. die Fälle, die bisher vorgekommen 
sind? Das kann sich selbstverständlich einmal än-
dern. Aber wenn schließlich die ganze Menschheit 
den Kriegsdienst verweigern würde, wäre uns  ja 
allen plötzlich sehr wohl. 

(Beifall bei der  FDP und SPD. — Abg. 
Eichelbaum: Das war abergeistvoll!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Nur noch zwei kurze Ge-
danken. Einmal zum Kollegen Kliesing: Ich kann 
es  nicht als einen Druck auf eine Kirche oder eine 
Religionsgemeinschaft ansehen, wenn ihr hier ledig-
lich ein Weg offengehalten wird,  den  ein Teil der 
Kirchen bisher schon gegangen ist. Es gehört nun 
einmal zu den Aufgaben des  Seelsorgers in seiner 
seelsorgerischen Betreuung, unter Umständen auch 
dem Betreuten gegenüber auf sein eigenes .Gewis-
sen und auf die Lehre der  Kirche hinzuweisen. Die-
sen Mut muß er haben. Das kann man dann nicht 
ohne weiteres als einen unzulässigen Druck bezeich-
nen, wenn er auch vor diese seine eigene Gewis-
sensfrage gestellt ist; das gehört, glaube ich, durch-
aus zum Amt eines Seelsorgers. Offen gestanden 
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sehe ich den anderen Weg, den auch Kollege Klie-
sing sucht, nicht, um dem bewußten Religionslehrer 
im Bereich der rheinischen Kirche die Fortsetzung 
seiner Tätigkeit zu ermöglichen. Nach der Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts Münster kann 
er das nicht. Um z. B. auch hier einen solchen Fall —
es gilbt derer mehrere — einwandfrei zu klären, ist 
also mindestens der Punkt b von zwingender Not-
wendigkeit. Was Punkt a  anlangt, möchte ich — um 
dem Kollegen Probst entgegenzukommen — bean-
tragen, eine getrennte Abstimmung über a und b 
vorzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen zu diesem Antrag liegen nicht vor. Wir 
kommen . zur Abstimmung. Ich lasse getrennt ab-
stimmen, zunächst über die Litera a, dann über die 
Litera  b.  Wer mit einer Änderung wie in Litera a 
des Antrags einverstanden ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Das letztere ist die 
Mehrheit; abgelehnt. 

Wer mit der Änderung unter der Litera b einver-
standen ist,  den  bitte ich um ein Handzeichen. —
Gegenprobe! — Das letztere ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Damit ist der einzige Änderungsantrag, der zur 
dritten Beratung gestellt worden ist,  erledigt. Wir 
kommen zur Schlußabstimmung. Hierzu gebe ich 
das Wort zur Abgabe von Erklärungen zunächst 
dem Abgeordneten Dr. Kliesing, (dann dem Abgeord-
neten Merten und schließlich idem Abgeordneten Dr. 
Jaeger. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Zur Schlußabstim-
mung habe ich namens meiner Freunde folgendes zu 
erklären. 

Die Fraktion der CDU/CSU stimmt dem vorliegen-
den Gesetzentwurf zu, weil er unsere Auffassung 
von einer sinngemäßen Handhabung der Wehrpflicht 
im gegenwärtigen Entwicklungsstadium bestätigt. 
Diese Novelle ermöglicht es zweifellos, das Wehr-
pflichtgesetz künftig elastischer und sachgemäßer 
anzuwenden, weil dieses Änderungsgesetz der 
politischen, militärischen und technischen Entwick-
lung angepaßt ist. Vor allem aber trägt es der sich 
vollziehenden Ausweitung der Wehrpflicht zur all-
gemeinen Verteidigungspflicht Rechnung. 

Die Beratung der Vorlage hat erwiesen, wie dring-
lich der baldige Aufbau einer zivilen Verteidigung, 
die von uns als gleichrangig mit der militärischen 
angesehen wird, ist. Einzelne Bestimmungen der No-
velle bedeuten bereits einen Vorgriff auf diese 
künftige Entwicklung. Es wird daher erforderlich 
sein, möglichst bald die notwendigen gesetzlichen 
Voraussetzungen für den Aufbau der zivilen Ver-
teidigung im Rahmen einer allgemeinen Verteidi-
gungspflicht zu schaffen. 

Wir begrüßen indes diesen Gesetzentwurf noch 
aus einem anderen Grunde. Er gibt uns nämlich die 
Gelegenheit, uns durch unsere Zustimmung erneut 
zum Prinzip der Wehrpflicht zu bekennen. Schon 
der Hinweis auf die allgemeine Verteidigungspflicht  

mag die Notwendigkeit der Wehrpflicht erneut be-
gründen. Darüber hinaus hat sich klar erwiesen, daß 
in der Zeit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur und 
der Vollbeschäftigung die Leistung eines wirksamen 
Verteidigungsbeitrags konventioneller Art auf der 
Basis der Freiwilligkeit zahlenmäßig nicht möglich 
ist. 

Wir sind außerdem davon überzeugt, daß wir 
mit unserem erneuten Bekenntnis zur Wehrpflicht 
in der gegenwärtigen Situation einen positiven Bei-
trag zu unserer Außenpolitik leisten. Wenn wir 
von der unbestreitbaren Tatsache ausgehen, daß 
der Verteidigungsbeitrag der Bundesrepublik auf 
das Vorhandensein einer ernsten Bedrohung von 
außen zurückzuführen ist, so bedeutet für uns die 
Stellungnahme zu den konkreten Forderungen der 
Verteidigungspolitik das Prüf- und Kontrollinstru-
ment für die Stichhaltigkeit und die Glaubwürdig-
keit jeder außenpolitischen Konzeption. Da wir uns 
in unserer Außenpolitik zur Gemeinschaft der freien 
Völker und insonderheit zu dem Verteidigungsbünd-
nis der NATO bekennen, erscheint uns das Bekennt-
nis zur Wehrpflicht als eine der notwendigen Kon-
sequenzen, die diese Außenpolitik erst glaubhaft 
machen. Daher begrüßen wir die Gelegenheit, zu 
dieser Frage konkret Stellung nehmen zu können, 
und stimmen dem Gesetz zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Ab-
gabe einer Erklärung hat der Abgeordnete Merten. 

Merten (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Namen meiner Fraktion habe ich 
zu dem vorliegenden Gesetzentwurf folgende Er-
klärung abzugeben: 

Die SPD-Fraktion stellt fest, daß die vorliegende 
Novelle zum Wehrpflichtgesetz einige Verbesse-
rungen gegenüber dem bisherigen Recht enthält, 
und zwar erstens die Einführung eines verkürzten 
Grundwehrdienstes, der von einem Monat bis zu 
sechs Monaten gehen kann, und die Feststellung, 
daß nach dem 35. Lebensjahr ein Grundwehrdienst 
nicht mehr verlangt wird, zweitens die Festsetzung 
der Begrenzung von Wehrübungen, die bereits von 
einem Tage ab geleistet werden können und daher 
wesentlich kürzer gehalten sind als nach dem bis-
herigen Recht, drittens die Freistellung der Halb- 
und Vollwaisen, deren Vater oder Mutter durch 
den Krieg oder die Verfolgungen des Naziregimes 
umgekommen ist, vom Wehrdienst, viertens die 
Möglichkeit der Freistellung von Wehrflichtigen für 
den zivilen Bevölkerungsschutz, fünftens den Los-
entscheid bei der Einberufung von Wehrpflichtigen, 
da ja von hundert Wehrpflichtigen nur ein ganz 
geringer Teil einberufen wird, und sechstens die 
Schaffung der Möglichkeit der schriftlichen Erfas-
sung, die einen großen Teil der Unzuträglichkeiten 
ausschaltet, die bisher bei der Erfassung gedienter 
Jahrgänge entstanden sind. 

Wir hätten gern noch mehr Verbesserungen in 
diese Novelle gebracht. Aber, meine Damen und 
Herren, die Mehrheit des Hauses hat unsere Än-
derungsanträge unterschiedslos abgelehnt, zum Teil 
mit erstaunlichen Begründungen. 
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Die negative Seite dieses Entwurfs sind erstens 
die zahlreichen Ausnahmebestimmungen, die kei-
nerlei parlamentarische Kontrolle und auch keine 
Kontrolle richterlicher Art für viele Bestimmungen 
vorsehen, und zweitens die erhebliche Vernachläs-
sigung des Bevölkerungsschutzes, die sich trotz 
einiger guter Ansätze in diesem Gesetzentwurf fin-
det. Abgesehen von den guten Ansätzen zu einer 
elastischen Handhabung der Wehrpflicht machen 
die zahlreichen Ausnahmebestimmungen das ganze 
Gesetz äußerst verschwommen. Ich denke da ins-
besondere an Spannungszeit und Spannungszu-
stand, an den Bereitschaftsdienst, an die Bereitstel-
lungsvorschriften und an die Ausdehnung der 
Wehrpflicht bis zum 60. Lebensjahr. Hier wird 
praktisch ein wichtiger Teil dessen vorweggenom-
men, was einer gesetzlichen Regelung für den Fall 
des Notstandes vorbehalten bleiben müßte. 

Die Bundesregierung kann nach diesen Bestim-
mungen durch internen Beschluß ohne gesetzliche 
Voraussetzungen den Spannungsfall für gegeben 
halten und dann einen großen Teil der Bestimmun-
gen des Wehrpflichtgesetzes in Friedenszeiten un-
beachtet lassen. Niemand, weder das Parlament 
noch der einzelne Staatsbürger, kann nachprüfen, 
ob die Einberufung ganzer Jahrgänge, ganzer Grup-
pen oder einzelner Staatsbürger oder die Bereit-
stellung nach diesem Gesetz auf Grund der Vor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund eines in-
ternen und nicht veröffentlichten Beschlusses der 
Bundesregierung erfolgt. 

Das Grundgesetz gibt über die Feststellung des 
Verteidigungsfalles genaue Vorschriften. Über die 
ebenso wichtige und in ihren politischen Auswir-
kungen oft viel entscheidendere Frage der Span-
nungszeit, in der mobil gemacht werden kann und 
soll, gibt es jedoch keinerlei verfassungsmäßige 
Vorschriften oder irgendein anderes Gesetz. Wir 
sind leider nicht in der Lage, in diesem Gesetz so 
unbeschränkte Vollmachten zu erteilen. 

Wir sind dazu erst recht nicht in der Lage, nach-
dem der Bundesverteidigungsminister in der zwei-
ten Lesung erklärt hat, er könne nicht auf die Not-
standsgesetzgebung warten. Die Entscheidung dar-
über, ob eine Notstandsgesetzgebung eilig ist oder 
nicht, muß dem Parlament überlassen bleiben. Es 
kann nicht der Entscheidung eines einzelnen Mini-
sters überlassen sein, ob er für sich, für sein Res-
sort eine Notstandsgesetzgebung für eiliger hält als 
das Parlament. Das betrifft auch die Verantwor-
tung, die er für sein Ressort hat. Die hat er nämlich 
in diesem Punkte nicht selbst, sondern das Parla-
ment hat diese Verantwortung. Das möchte ich 
hierbei ganz klar zum Ausdruck bringen. 

Der Kabinettsbeschluß der Erklärung des Span-
nungsfalles hat außerordentlich weitreichende Fol-
gen. Es gibt für ihn aber keine Kontrolle des Parla-
ments oder des Bundesrates. Es gibt für ihn keine 
zeitliche Befristung, und es gibt auch keine Mög-
lichkeit der Nachprüfung durch ein Verfassungs-
organ. Die praktische Folge ist die, daß dann für 
Wehrpflichtige fast das ganze Wehrpflichtgesetz 
außer Kraft tritt und ihnen Rechtsmittel nicht zur 
Verfügung stehen. 

Ich glaube auch, daß alle die Bestimmungen, die 
die Mitwirkung von Verwaltungsgerichten entge-
gen dem bisherigen Recht außer Kraft setzen, einen 
gefährlichen Weg aufzeigen. Es ist in diesem Zu-
sammenhang gesagt worden, daß es in den kom-
munistischen Staaten des Ostens keine öffentliche, 
rechtsstaatliche Kontrolle gebe und daß sie dadurch 
in einem gewissen Vorteil seien. Wir erklären da-
zu, daß man in diesem Punkt aber nicht gleich-
ziehen kann, indem man die öffentliche, rechts-
staatliche Kontrolle auch in der Bundesrepublik 
weitgehend einschränkt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Sozialdemokratische Partei hält den einge-
schlagenen Weg der unumschränkten und unkon-
trollierten Vollmachten für die Bundesrepublik für 
verhängnisvoll; nicht weil sie Angst vor der Bun-
desregierung hätte, vielleicht mehr Angst als vor 
irgendeiner Armee des Ostens. Das hat nichts mit 
Angst zu tun, sondern das hat ausschließlich mit dem 
richtigen Verständnis einer demokratischen rechts-
staatlichen Ordnung zu tun. 

(Beifall bei der SPD.) 

Zum Schluß möchte ich hier erklären, daß die 
sozialdemokratische Bundestagsfraktion ja sagt zur 
Landesverteidigung, daß aber nach ihrer Meinung 
dazu auch der Schutz der Zivilbevölkerung gehört. 
Die starke Vernachlässigung des Schutzes der 
Zivilbevölkerung und der gesetzlichen Vorberei-
tungen dafür hat Herr Dr. Kliesing selbst in seiner 
Erklärung zugeben müssen. Diese Vernachlässigung 
wird durch dieses Gesetz noch verschärft, das der 
militärischen Seite der Landesverteidigung erlaubt, 
sich personell zuerst zu bedienen. Der zivile Be-
völkerungsschutz muß mit dem zufrieden sein, was 
übrig bleibt, und kann die Berücksichtigung seiner 
Bedürfnisse nicht mit Hilfe gesetzlicher Bestimmun-
gen durchsetzen. 

Die sozialdemokratische Fraktion glaubt nicht, 
daß man anhand dieser Novelle die Glaubhaftigkeit 
einer Außenpolitik prüfen kann. Sie meint viel-
mehr, daß man bei dieser Novelle die Glaubhaftig-
keit der Haltung zur rechtsstaatlichen Ordnung 
prüfen kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Nach ihrer Meinung hält diese Novelle dieser Prü-
fung nicht stand, sondern eröffnet einen gefähr-
lichen Weg. 

Trotz aller guten Ansätze zu einer Methode der 
Landesverteidigung — zu ,der wir unsere Zustim-
mung geben könnten —, die ich eingangs erwähnte 
und die sich in diesem Gesetz niederschlagen, über-
wiegen jedoch die negativen Gehalte dieses Ge-
setzes, die für die Landesverteidigung überhaupt 
nicht erforderlich sind, andererseits aber gefährliche 
und schädliche Entwicklungen im innerpolitischen 
Raume ermöglichen. Aus diesem Grunde bedauern 
wir, diesem Gesetz unsere Zustimmung nicht geben 
zu können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeondnete Dr. Jaeger. 
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Dr. Jaeger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Daunen und Herren! Namens meiner politischen 
Freunde darf ich ,folgendes erklären. Die Beratung 

 dieser Wehrpflichtnovelle, die auch nach den Erklä-
rungen meines Vorredners wesentliche Fortschritte 
bringt, hat im Verteidigungsausschuß, der unter 
meinem Vorsitz steht, in  aller Ausführlichkeit, Frei-
heit und Gründlichkeit stattgefunden. Man hat wech-
selseitig auf Argumente gehört, auch wenn sich nicht 
immer jeder die  Argumente des andern hat zu 
eigen machen können. Denn es haben sich nicht nur 
des öfteren die Regierungsparteien nicht die Argu-
mente der SPD zu eigen machen können, sondern 
auch die Opposition nicht die .Argumente der Regie-
rungsparteien. Man sollte das einmal miteinander 
vergleichen. 

Es ist ein völlig falsches Bild, wenn Herr 
Kollege Merten davon spricht, daß alle Anträge der 
Opposition unterschiedslos abgelehnt worden seien. 
Das kann sich nur auf das Plenum beziehen. Im 
Plenum sind mit einer Ausnahme, die neu war und 
über die wir heute schon so lange diskutiert haben, 
daß wir darüber nicht noch einmal zu diskutieren 
brauchen, nur die Anträge des Ausschusses erneut 
gestellt worden. Von den Anträgen aber, die die 
Sozialdemokratie im Ausschuß gestellt hat, hat die 
Mehrheit einen ganz großen Teil mit angenommen 
oder zugleich sogar von sich aus mit eingebracht. 
Es ist also  gar  nicht so, daß die Auffassung der Mit-
glieder der SPD im Verteidigungsausschuß über-
haupt nicht gehört oder wirkungslos verhallt wäre. 

(Sehr gut! bei der  CDU/CSU.) 

Ich brauche nur daran zu erinnern, daß die Ver-
treter der SPD in diesem Hause die größte Kritik 
an  der  ganzen Novelle deshalb ausgesprochen 
haben, weil schon mit 18 Jahren eingezogen wer-
den sollte. Im Ausschuß haben wir einstimmig auf 
Grund eines Antrages, den ich selbst gestellt habe, 
den aber auch unabhängig von mir Herr Kollege 
Merten gestellt hat, beschlossen, es aus guten Grün-
den bei der  bisherigen Regelung zu belassen. Der 
hauptsächliche Mangel, der in diesem Gesetz nach 
unser  aller Meinung, besonders nach der hier in 
erster Lesung von der Opposition vorgetragenen 
Erklärung enthalten war, ;ist also beseitigt. Wir 
haben außerdem auf Wunsch der sozialdemokrati-
schen Kollegen festgestellt, was schon vorher Recht 
war, aber leider doch nicht überall als solches 
anerkannt wurde, daß auch ein Freiwilliger nicht 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres eingezogen 
werden darf. Es ist mit  den  Stimmen auch meiner 
Freunde beschlossen worden, daß einzige Söhne 
vom Wehrdienst freigestellt werden, bestimmt eine 
sehr wichtige und weittragende und sogar die  Lan-
desverteidigung bis zu einem gewissen Grade bela-
stende Forderung. Es ist festgelegt worden, daß ein 
staatenloser Wehrpflichtiger nach Ableistung des 
Grundwehrdienstes den Anspruch auf Einbürgerung 
hat.  Alles Fortschritte, zu denen diejenigen kom-
men, die Herr Merten selbst hier aufgezählt hat. 

Meine Damen und Herren, wir sind in hohem 
Maße verwundert, daß trotzdem eine Partei, die 
die Landesverteidigung in Bad Godesberg zu beja

-

hen behauptet hat,  nunmehr diesen Gesetzentwurf 
ablehnt. 

(Hört! Hört! bei der  CDU/CSU.) 

Wir finden diese Konstruktion sehr künstlich. Hier 
in diesem Gesetz wird einzig und allein die militä-
rische Seite behandelt. Über den zivilen Bevölke-
rungsschutz werden wir bei anderen Gesetzen spre-
chen. Wenn die Sozialdemokratie einer Notstands-
regelung durch Änderung des Grundgesetzes beitritt, 
wird sie den allergrößten Beitrag hierfür leisten 
können. An diesem Beitrag hat es nämlich bisher 
gefehlt. 

Ganz besonders bedenklich scheint mir aber die 
Feststellung zu sein, mit diesem Gesetz würden der 
Bundesregierung unumschränkte Vollmachten ge-
geben. Ganz beschränkte Vollmachten auf dem Ge-
biete allein der Einziehung von solchen, die bereits 
Wehrdienst geleistet haben, werden dem Bundes-
verteidigungsminister gegeben. Es ist nicht so, daß 
er in Spannungszeiten, wie Herr Merten sagt, ohne 
gesetzliche Voraussetzungen handeln kann. Das 
wäre zweifellos rechtsstaatswidrig. Vielmehr hat er 
auf Grund der gesetzlichen Ermächtigung, die Sie 
gestern und heute beschlossen haben und beschlie-
ßen, dazu die Möglichkeit. Wir halten uns also 
völlig im rechtsstaatlichen Denken im allgemeinen 
und auf dem Boden des Grundgesetzes im besonde-
ren. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Ein-
druck, daß alle diese Erklärungen, die nun künst-
lich begründen sollen, warum die deutschen Sozial-
demokraten diesen Gesetzentwurf ablehnen, es 
ihnen nur ermöglichen sollen, das theoretische Ja 
zur Landesverteidigung von Bad Godesberg auf-
rechtzuerhalten und ihre von ihnen selbst radikali-
sierten Anhänger zugleich bei der Stange zu hal-
ten. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Doch mögen uns die Motive der sozialdemokrati-
schen Haltung in diesem Augenblick gar nicht so 
sehr interessieren. Wir stellen nur zwei Dinge fest. 
Auch bei dieser Abstimmung zeigt sich erneut, daß 
die deutsche Sozialdemokratie sich immer noch 
nicht an der Garantie unserer Freiheit beteiligt. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. — Widerspruch bei der SPD.) 

Wir stellen fest: solange die deutsche Sozialdemo-
kratie sich nicht an der Garantie dieser Freiheit be-
teiligt, sind alle Erklärungen von gemeinsamer 
Außenpolitik nichts als Schall und Rauch. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Ab-
gabe einer Erklärung hat der Abgeordnete Probst. 

Probst (Freiburg) (DP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Deutsche Partei war sich in 
den Nachkriegsjahren nicht eine einzige Stunde un-
klar über ihre Haltung zur Landesverteidigung und 
zur Wehrpflicht, aus einer sehr simplen Überlegung 
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Probst (Freiburg) 
heraus: Es gibt nämlich kein historisches Beispiel 
dafür, daß ein Volk, das im Schnittpunkt von Welt-
interessen liegt, sich behaupten kann, wenn es nicht 
gewillt ist, seine Existenz mit der Waffe zu be-
schützen. 

Wir stehen auch zu den Konsequenzen. Wir er-
klären nicht ein Ja zur Landesverteidigung, um es 
durch die Ablehnung der dazu erforderlichen Vor-
lagen wieder nichtig zu machen, sondern wir er-
klären unser Bekenntnis zur Landesverteidigung 
und zur Wehrpflicht und ziehen daraus die notwen-
digen Konsequenzen. 

Nun noch ein Wort zu der Rivalität, die gestern 
und heute zwischen der militärischen Organisation 
der Verteidigung und dem zivilen Bevölkerungs-
schutz sichtbar geworden ist. Auch da möchte ich 
in aller Deutlichkeit feststellen, daß es in erster 
Linie darauf ankommt, den Krieg zu verhindern. 

(Beifall bei der DP.) 

Die erste Maßnahme zur Verhinderung des Krieges 
ist der Aufbau des notwendigen, glaubwürdigen 
Potentials. Infolgedessen hat, wenn die Mittel für 
den gesamten Rahmen der Verteidigung einschließ-
lich der Zivilverteidigung ein bestimmtes Maß nicht 
übersteigen können, der militärische Sektor so 
lange den Vorrang, bis wir die Garantie haben, daß 
das Verteidigungs- und Abschreckungspotential 
groß genug ist, um den Krieg mit einer an Sicher-
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit verhindern zu 
können. 

Die Notstandsgesetzgebung kann nicht mehr län-
ger verzögert werden, insbesondere nicht nach den 
Ausführungen des Herrn Kollegen Merten. Er sagte 
ganz klar und eindeutig, daß für die Notstandsge-
setzgebung das Parlament die Verantwortung trägt. 
Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, 
daß meine Fraktion unter dieser Verantwortung 
sehr schwer trägt. Wer die Verzögerungstaktik 
kritisch betrachtet, gewinnt den Eindruck, daß nicht 
alle Fraktionen dieses Hohen Hauses von dieser 
Verantwortung geplagt werden. Wenn wir die ge-
genwärtige Situation unter diesem Gesichtspunkt, 
daß das Parlament die Verantwortung für die Not-
standsgesetzgebung trägt, betrachten und beobach-
ten, wie die japanische Regierung durch einen 
Widerstand, der in langen Jahren geheim vorbe-
reitet wurde und zum entscheidenden Zeitpunkt 
ausbrach, überrascht worden ist, dann sollten wir 
uns die Verantwortung für die Notstandsgesetzge-
bung nicht so leicht machen. 

(Lachen bei der SPD.) 

Diese Debatte hat noch eine merkwürdige Er-
scheinung gezeigt. Die Gegensätze erhitzten sich 
nämlich nicht an dem Soldaten, der uns mit der Waffe 
in der Hand verteidigen soll, sondern an dem, der 
sich auf den Kriegsdienstverweigerungsparagraphen 
zurückziehen kann. Ich glaube, solange das Parla-
ment und die Öffentlichkeit noch nicht in der Lage 
sind, den verteidigungsgewillten jungen Deutschen, 
den Soldaten, zum zentralen Punkt einer solchen 
Debatte zu machen, ist bei uns mit dem Willen zur 
Verteidigung noch etwas faul. Hier wird die zu-
künftige Arbeit auch dieses Hauses einsetzen müs

-

sen. Es gibt auch heute keine Verteidigung nur 
mit der Maschinerie, nur mit der Technik. Das Ele-
mentare und Primäre ist nach wie vor der Wille. 
Diesen Willen zu stärken, das wird einer der 
wesentlichsten Beiträge zur Glaubwürdigkeit unse-
rer Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit für die 
nächsten Monate und Jahre sein müssen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD): Herr Präsident!, Meine Damen und 
Herren! Die Landesverteidigung ist eine bitter 
ernste Sache. Wir alle haben uns darum zu bemü-
hen, ihr diejenige Gestalt  zu geben, die der Lage 
unseres Volkes am besten entspricht. Bei solchen 
Auseinandersetzungen ist es  sehr wohl denkbar, 
daß Fragen der politischen Zweckmäßigkeit, der 
Rangordnung — z. B. die Bedeutung des zivilen 
Bevölkerungsschutzes und  sein  gleicher Rang mit 
den militärischen Anstrengungen — zwischen den 
Parteien zu Meinungsverschiedenheiten führen. Das 
ist nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, 
sondern auch anderwärts so.  

Wir haben in den Jahren des Aufbaues der Bun-
deswehr eine ganze Reihe von Gesetzen hier ver-
abschiedet, die mit diesem Aufbau zu tun hatten. 
Die Sozialdemokratische Partei hat  der weitaus 
überwiegenden Zahl der Gesetze ausdrücklich ihre 
Zustimmung gegeben; das ist in den Protokollen 
des Bundestages nachzulesen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Das Ja zur Landesverteidigung und das Ja zur 
Bundeswehr — unbeschadet der Meinungsverschie-
denheiten über die Zweckmäßigkeit in vielen 
Fällen - 

(Abg. Rasner: Wehrpflicht!) 

darf aber nicht dazu benutzt werden, daraus ein 
bedingungsloses Ja zu allen einzelnen Vorstellun-
gen der Bundesregierung und ihrer Mehrheitspartei 
herleiten zu wollen, 

(Beifall bei der SPD) 

und zwar auch dort, 
(Abg. Rasner: Wehrpflicht!) 

wo — wie mit diesem Gesetz — ein gefährlicher Weg 
beschritten wird, nämlich der Weg, daß, um der 
Landesverteidigung, um der Selbstbehauptung ge-
gen den totalitären Gegner drüben willen, der Bun-
desregierung Blankovollmachten gegeben werden, 
die  dazu angetan .sind, bei uns die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung wesentlich zu verändern. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
Mitte.) 

Auf diesem Weg des Ermächtigungsgesetzes werden 
Sie  die Sozialdemokratische Partei nicht finden; da-
von wird sich die Sozialdemokratie freihalten. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zur 
Schlußabstimmung. Wer .dem Gesetz im ganzen zu-
stimmen will, den bitte ich, sich zu erheben. — 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit; das Gesetz ist angenommen. 

Wir haben dann noch über die Ziffer 2 des Aus-
schußantrages abzustimmen, die zu dem Gesetzent-
wurf eingegangenen Petitionen für erledigt zu er-
klären. Wer diesem Antrag zustimmen will, .den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Angenommen. 

Wir müssen jetzt noch den  Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Paßgesetzes, des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes und zur Aufhebung 
des Gesetzes über die Meldepflicht der deutschen 
Staatsangehörigen im Ausland verabschieden. An-
träge zur 

dritten Beratung 

sind nicht gestellt. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Schlußab-
stimmung. Wer zustimmen will, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 4 der gedruckten Tagesordnung 
auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 26. Januar 
1960 über die Internationale Entwicklungs-
Organisation (Drucksache 1839) ; 

Mündlicher Bericht des Wirtschaftsausschus

-

ses (16. Ausschuß) (Drucksache 1940) 

(Erste Beratung 116. Sitzung). 

Herr Abgeordneter Fritz (Ludwigshafen) hat mir 
einen Schriftlichen Bericht überreicht, der zu Proto-
koll genommen wird*). Auf mündliche Berichterstat-
tung verzichtet er und verzichtet wohl auch das 
Haus. 

Ich rufe auf zur zweiten Beratung: Art. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — Einleitung und Überschrift. Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme 
fest. Die zweite Beratung ist abgeschlossen. 

Ich rufe auf zur  

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wir kommen zur Schlußab-
stimmung. Wer zustimmen will, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. Punkt 4 ist erledigt. 

Ich rufe auf Punkt 8 der gedruckten Tagesord-
nung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Feststellung des Wirt-
schaftsplans des ERP-Sondervermögens für 
das Rechnungsjahr 1960 (ERP-Wirtschafts-
plangesetz 1960) (Drucksache 1650) ; 

*) Siehe Anlage 2 

Schriftlicher Bericht des Wirtschaftsausschus

-

ses (16. Ausschuß) (Drucksachen 1852, zu 1852) 

(Erste Beratung 107. Sitzung) . 

Herr Abgeordneter Lange, wollen Sie Bericht er

-

statten? 

(Abg. Lange [Essen] : Eine mündliche Ergän

-

zung zum Schriftlichen Bericht!) 

Lange (Essen) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Erschrecken Sie nicht; es wird 
keine mündliche Wiederholung des Schriftlichen 
Berichts. Ich möchte nur die Aufmerksamkeit des 
Hauses auf einige Feststellungen des Ausschusses 
lenken, damit wir genau wissen, in welchem Sinne 
wir dieses Mal über das ERP-Wirtschaftsplangesetz 
entscheiden. Denn mit diesem Wirtschaftsplangesetz 
1960 werden, wenn man will, für das ERP-Sonder-
vermögen einige Entwicklungsmöglichkeiten einge-
leitet, deren Grundcharakter schon in der Debatte 
um die Entwicklungshilfe besprochen worden ist. 
Deshalb verweise ich ausdrücklich auf die Feststel-
lungen dieses Ausschusses in bezug auf das ERP-
Sondervermögen, seine Verwendung nach außen, 
seine insoweit notwendige Ergänzung vom Kapital-
markt her und die Sicherung des Vermögens durch 
binnenwirtschaftliche Anlagen über Rückflüsse. 

Außerdem mache ich darauf aufmerksam, daß 
durch die Änderung der ursprünglichen Vorlage 
der Bundesregierung in bezug auf Berlin keinerlei 
Veränderungen, keinerlei Schmälerungen eingetre-
ten sind, da der Ausschuß der Meinung war und 
ist, daß wir in bezug auf Berlin unsere Verpflich-
tungen uneingeschränkt aufrechterhalten müssen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Ich glaubte auf diese Punkte noch im besonderen 
hinweisen zu müssen und bitte — wie schon im 
Bericht zum Ausdruck kommt — um Annahme der 
Ausschußvorlage. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir treten in die 
Einzelberatung der zweiten Lesung ein. Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Ich rufe auf die §§ 1 bis 9 
sowie Einleitung und Überschrift. Wer zustimmen 
will, der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Ich stelle einmütige Annahme 
fest. Die zweite Beratung ist abgeschlossen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung 

und eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer zu-
stimmen will, der möge sich erheben. — Gegen-
probe! — Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir haben dann noch über einen Entschließungs-
antrag aller Fraktionen Umdruck 669 zu entschei-
den. — Zur Begründung Herr Abgeordneter Regling! 

Regling (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte im Auftrag aller Antrag-
steller nur eine kurze Klarstellung geben. Nach Vor- 
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Regling 
liegen des gemeinsamen Entschließungsantrages ist 
die Frage gestellt worden, ob es sich nur um Kre-
dite handeln soll, die aus ERP-Mitteln gegeben wer-
den. Ich darf im Namen aller Antragsteller aus-
drücklich feststellen, daß es sich nicht nur um Kre-
ditaktion im Rahmen des ERP-Fonds, sondern 
um alle Kredite handelt, die über die Kredit-Garan-
tiegemeinschaften gegeben werden. 

Mit der Begründung des Antrags selbst möchte 
ich das Hohe Haus nicht mehr belästigen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort 
zu dieser Erklärung gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall.  

Wer dem Entschließungsantrag Umdruck 669 zu-
stimmen will, gebe bitte das Handzeichen.—Gegen-
probe!  — Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige 
Annahme fest. 

Wir haben noch eine Reihe von Punkten zu er-
ledigen, um die die heutige Tagesordnung erweitert 
worden ist. Ich rufe zunächst auf die 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Gottesleben, Baldauf, Draeger, 
Ruland, Dr. Schneider (Saarbrücken), Wil-
helm, Bach und Genossen eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über die Einführung des deutschen 
Rechts auf dem Gebiete der Steuern, Zölle 
und Finanzmonopole im Saarland (Druck-
sachen 1923, 1937). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Regling. Wird 
mündliche Berichterstattung gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. 

Wir treten ein in die zweite Beratung. Ich rufe 
auf die Artikel 1, — 2, — 3 — sowie Einleitung 
und Überschrift. — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Änderungsanträge sind nicht gestellt. Wer den auf-
gerufenen Artikeln, der Einleitung und der Über-
schrift zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer zu-
stimmen will, möge sich erheben. — Gegenprobe! 
— Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf die 
Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Vertrag vom 11. Juli 1959 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Großherzogtum Luxemburg (Drucksa-
chen 1831, 1939) . 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Graf Adel-
mann. Wird auf mündliche Berichterstattung ver

-

zichtet? 

(Abg. Graf Adelmann: Ich verzichte! Ich 
kann den Bericht schriftlich einreichen!) 

— Auf mündliche Berichterstattung wird verzichtet. 
Der Schriftliche Bericht wird dann als Anlage zu 
Protokoll genommen. *) 

Ich rufe auf in zweiter Beratung die Artikel 1, —
2, — 3, — 4, — Einleitung und Überschrift. — Wer 
zustimmen will, möge die Hand erheben. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Angenommen. Ich 
schließe die zweite Beratung. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer zustim-
men will, möge sich erheben. — Gegenprobe! — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf zur 

Beratung des Mündlichen Berichts des Außen-
handelsausschusses über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf einer 
Ersten Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1960 (Rohaluminium usw.) 
(Drucksachen 1919, 1938). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Finckh. Wird 
auf mündliche Berichterstatung verzichtet? — Das ist 
der Fall. Änderungsanträge sind nicht gestellt. Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer dieser Ersten Ver-
ordnung zustimmen will, der möge die Hand erhe-
ben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Zustimmung fest. 

Letzter Punkt der Tagesordnung:'  
Beratung des Mündlichen Berichts des Außen-
handelsausschusses über den von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurf einer 
Zweiten Verordnung zur Änderung des 
Deutschen Zolltarifs 1960 (Gelbvieh) (Druck-
sachen 1920, 1943). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Krug. Ich 
erteile ihm das Wort zur Berichterstattung. 

Krug (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei dieser Zollvorlage handelt es sich 
um die Anwendung eines ermäßigten Zollsatzes bei 
der Einfuhr von Nutzvieh der Gelbviehrasse. In der 
Praxis kommt vornehmlich oder fast nur eine Ein-
fuhr aus Osterreich in Betracht. Da das Zuchtgebiet 
dieses Viehschlages relativ klein ist, wird sich die 
Einfuhr in sehr engen Grenzen halten. Es geht 
mehr darum, für diese Viehrasse, die als recht 
wirtschaftlich und leistungsfähig zu bezeichnen ist, 
die gleichen Einfuhrvoraussetzungen zu schaffen 
wie für Montafoner Braunvieh, Fleckvieh sowie 
Pinzgauer. Für diese Viehrassen haben wir bereits 
die Anwendung des ermäßigten Zollsatzes be-
schlossen. Die Nachfrage nach seuchefreien lei-
stungsfähigen Tieren ist erheblich, so daß eine Ver-
schlechterung der Absatzverhältnisse für das im 
Inland gezüchtete und verkäufliche Vieh nicht zu 
befürchten ist. 

Nach dem Deutschen Zolltarif beträgt der Zollsatz 
für die Einfuhr von Färsen und Kühen zu Nutz- 

*) Siehe Anlage 3 
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Krug 
zwecken aus dem EWG-Raum 12 % und aus Dritt-
ländern 20 %. Mit Osterreich ist ein Vertragszoll-
satz von 15 % vereinbart. Da das Gelbvieh, wie 
bereits ausgeführt, im wesentlichen aus Osterreich 
kommen kann, ergibt sich im Falle der Annahme 
der Zollvorlage eine Zollermäßigung um 9 %. Das 
macht bei der derzeitigen Preislage für Vieh pro 
Stück effektiv etwa 130 bis 150 DM aus. 

Der Außenhandelsausschuß hat der Vorlage nach 
eingehender Beratung einstimmig zugestimmt. Der 
mitberatende Ernährungsausschuß hat den Außen-
handelsausschuß um Vertagung der Beratung ge-
beten, um noch verschiedene Fragen klären zu kön-
nen; es wurde u. a. eine Stellungnahme der Lan-
destierzuchtverbände gewünscht. Dieser Bitte des 
Ernährungsausschusses glaubte der federführende 
Ausschuß nicht entsprechen zu können, da es sich 
um eine dringliche Zollvorlage der Regierung han-
delt und die positive Stellungnahme des Zuchtver

-

bandes für gelbes Frankenvieh in Würzburg be-
reits vorlag. 

Der Außenhandelsausschuß empfiehlt dem Hohen 
Hause die Annahme der Ausschußvorlage. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Wird das Wort weiter ge-
wünscht? — Das ist offenbar nicht der Fall. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer der Verordnung 
zustimmen will, der möge die Hand erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die Zustimmung 
ist einstimmig erteilt. 

Damit, meine Damen und Herren, ist die Tages-
ordnung erschöpft. Ich berufe die nächste Sitzung 
des Bundestages ein auf Mittwoch, den 29. Juni, 
9 Uhr, und schließe die Sitzung. 

(Schluß: 11.35 Uhr.) 



Deutscher Bundestag - 3. Wahlperiode - 120. Sitzung. Bonn, Freitag, den 24. Juni 1960 	6945 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten. 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Frau Albertz 24. 6. 
Altmaier* 25. 6. 
Dr. Bärsch 24. 6. 
Bauer  (Würzburg) * 25.6. 
Bäumer 24.6. 
Dr. Becker (Hersfeld) 2.7. 
Berkhan* 2.7. 
Birkelbach* 2.7. 
Dr. Birrenbach* 2.7. 
Fürst von Bismarck* 25. 6. 
Dr. Brecht 24.6. 
Brüns 2.7. 
Dr. Burgbacher* 2.7. 
Corterier* 25.6. 
Dr. Deist 24.6. 
Demmelmeier 24.6. 
Deringer* 2.7. 
Frau Döhring (Stuttgart) 24.6. 
Dopatka 24.6. 
Döring (Düsseldorf) 2.7. 
Dowidat 24.6. 
Dröscher 2.7. 
Eilers (Oldenburg) 24.6. 
Engelbrecht-Greve* 2.7. 
Frau Engländer 2.7. 
Etzenbach 24.6. 
Dr. Dr. h. c. Friedensburg* 2.7. 
Dr. Fuller* 2.7. 
Gehring 24.6. 
Geiger (Aalen) 24.6. 
Geiger (München)* 2.7. 
Gerns* 25.6. 
Dr. Greve 2.7. 
Dr.  Gradl 24.6. 
Günther 24.6. 
Hahn* 2.7. 
Dr. Heck (Rottweil) 24. 6. 
Heiland 24.6. 
Dr. Dr. Heinemann 24.6. 
Heye* 25.6. 
Höfler* 25. 6. 
Holla 24.6. 
Horn 24.6. 
Fran Dr. Hubert* 25. 6. 
Huth 24.6. 
Illerhaus* 2 . 7 . 
Jacobi 24.6. 
Jacobs* 25.6. 
Jahn (Frankfurt) 2. 7. 
Dir. Jordan 24.6. 
Dr. Kempfler 29.6. 
Frau Klemmert 2 . 7 . 
Koenen (Lippstadt) 24.6. 
Köhler 2. 7 . 
Könen (Düsseldorf) 24.6. 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Kopf* 2.7. 
Kramel 24.6. 
Kraus 24. 6. 
Dr. Kreyssig* 2.7. 

Kühn (Köln) * 25. 6. 
Lenz (Brühl)* 2.7. 
Dr. Lindenberg* 2.7. 

Lücker (München)* 2.7. 
Maier (Freburg) 2.7. 
Margulies* 2.7. 
Metzger* 2.7. 
Dr. Meyer (Frankfurt) 24.6. 

Müller-Hermann* 2.7. 
Frau Nadig 24.6. 
Neuburger 24.6. 
Odenthal* 2.7. 
Ollenhauer 24.6. 
Paul* 25.6. 
Pelster 26. 6. 
Dr. Philipp* 2.7. 
Pöhler 24.6. 
Frau. Dr. Probst* 2.7. 
Rasch 25.6. 
Frau Dr. Rehling* 25.6. 
Frau Renger* 25.6. 
Richarts* 2.7. 
Dr. Rüdel (Kiel) 26.6. 
Ruhnke 26.6. 
Sander 2.7. 
Scheel* 2.7. 
Dr. Schild* 2.7. 
Dr. Schmidt (Gellersen) 24. 6. 
Schmidt (Hamburg) * 2. 7. 
Schneider (Hamburg) 24.6. 
Schoettle 24. 6. 
Schröder (Osterode) 24. 6. 
Schütz (München)* 25. 6. 
Dr. Serres* 25. 6. 
Seuffert 24. 6. 
Dr. Siemer 25. 6. 
Dr. Starke* 2.7. 
Storch* 2.7. 
Sträter* 2.7. 
Striebeck 24. 6. 
Frau Strobel* 2.7. 
Theil (Bremen) 25.6. 
Theis (Duisburg) 24.6. 
Wagner 24.6. 
Dr. Wahl* 25. 6. 
Frau Dr. h. c. Weber (Essen) 2.7. 
Weinkamm* 2.7. 
Frau Wessel 2.7. 
Wittmer-Eigenbrodt 24. 6. 
Dr. Zimmer* 25. 6. 
Dr. Zimmermann 8.7. 

*) für die Teilnahme an der gemeinsamen Tagung des 
Europäischen Parlaments mit der Beratenden Versamm-
lung des Europarates 



6946 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	120. Sitzung. Bonn, Freitag, den 24. Juni 1960 

Anlage 2 

Schriftlicher Bericht 

des Abgeordneten Dr. Fritz (Ludwigshafen) zu dem 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
26. Januar 1960 über die Internationale Entwick-
lungs-Organisation (Drucksache 1839) . 

Das Abkommen vom 26. Januar 1960 über die In-
ternationale Entwicklungs-Organisation, mit dem 
sich der vorliegende Gesetzentwurf befaßt, sieht 
die Errichtung eines Schwesterinstituts der Welt-
bank vor. Ziel dieser Organisation — kurz IDA ge-
nannt — ist gemäß Art. I des Abkommens, die 
Wirtschaft in den Entwicklungsländern, soweit 
diese zu den Mitgliedern der Organisation zählen, 
durch Gewährung finanzieller Hilfe zu fördern. 
Grundsätzlich soll die IDA Einzelprojekte finanzie-
ren, denen im Rahmen der Erfordernisse des be-
treffenden Entwicklungslandes eine hohe Priorität 
zukommt, wobei es sich in erster Linie um wirt-
schaftliche Infrastrukturvorhaben handeln wird. Zu 
diesem Zwecke wird die IDA Kredite zu nicht-kom-
merziellen Bedingungen, also weiche Kredite oder 
sogenannte „soft loans" vergeben; sie wird damit 
den Bau volkswirtschaftlich gesunder Projekte er-
möglichen, die zu normalen bankmäßigen Bedin-
gungen allein nicht finanziert werden können. Die 
Finanzhilfe anderer Stellen, insbesondere der 
Weltbank, die Darlehen nur zu rein bankmäßigen 
Bedingungen gewähren kann, da sie ihre Mittel auf 
den Kapitalmärkten beschafft, wird dadurch wir-
kungsvoll ergänzt. 

Die IDA darf jedoch Kredite zu erleichterten Be-
dingungen nur dann gewähren, wenn das wegen 
mangelnder Aufbringungskraft oder unzureichen-
der Transferkraft eines Entwicklungslandes gerecht-
fertigt erscheint. Dabei hat sie ihre Bedingungen 
stets in elastischer Form dem Einzelfall anzupas-
sen. Sie kann also mit dem Schuldner niedrige Zin-
sen, besonders lange Laufzeiten und Rückzahlung 
ganz oder teilweise in seiner Landeswährung ver-
einbaren. 

Die IDA soll mit einem Betrag in Höhe von 1 
Milliarde US-Dollar ausgestattet werden, der von 
den Mitgliedern im Verhältnis ihrer Beteiligungen 
am Grundkapital der Weltbank aufzubringen sein 
wird. 17 Industrieländer, darunter die Bundesrepu-
blik, haben zusammen rund 76 %, 51 Entwicklungs-
länder insgesamt rund 24 % des Gesamtbetrages zu 
leisten. Die Erstzeichnung der Bundesrepublik be-
trägt entsprechend ihrer Weltbankbeteiligung in 
Höhe von 5,296 % 52,96 Millionen US-Dollar. Frank-
reich hat den gleichen Betrag aufzubringen. We-
sentlich höhere Beträge werden von den USA 
(320,39 Millionen US-Dollar) und Großbritannien 
(131,14 Millionen US-Dollar) gezeichnet werden. 

Die Erstzeichnung der Bundesrepublik, die einem 
D-Mark-Betrag von 222 432 000 entspricht, ist in 
fünf jährlichen Raten aufzubringen, und zwar 23 % 
mit 51 159 360 DM im Haushaltsjahr 1960 und je 
19,25 % mit je 42 818 160 DM in den Haushaltsjah-
ren 1961 bis 1964. Die Einzahlungen sind von den 
Industrieländern in Gold oder frei konvertierbarer 

Währung zu leisten, von den Entwicklungsländern 11 
 dagegen nur zu 10 % in Gold oder frei konvertier-

barer Währung  und zu 90 % in ihrer Landeswäh-
rung. 

Neben diesen Erstzeichnungen kann die IDA 
auch sogenannte Ergänzungsleistungen von einzel-
nen Mitgliedern in der Währung des betreffenden 
Landes oder in der Währung anderer Mitglieder an-
nehmen. Darüber hinaus sieht das IDA-Abkommen 
vor, in Abständen von ungefähr fünf Jahren sowie 
auf besonderen Beschluß auch zu anderen Zeitpunk-
ten die Notwendigkeit einer Mittelaufstockung zu 
überprüfen (sogenannte Zusatzzeichnungen). Dieses 
Verfahren ist notwendig, da die IDA infolge ihrer 
weichen Konditionen auf den Kapitalmärkten nicht 
emissionsfähig sein wird. Hinzu kommt, daß ihr 
ohnehin geringes Anfangskapital wegen der vor-
wiegend langfristigen Ausleihungen und der teil-
weisen Rückzahlung in Landeswährung voraussicht-
lich nur in beschränktem Umfang revolvierend ein-
gesetzt werden kann. 

Um die reichen Erfahrungen der Weltbank auf 
dem Gebiet der Entwicklungshilfe auch für die — 
rechtlich völlig selbständige — IDA zu nutzen, sieht 
das Abkommen eine sehr enge organisatorische und 
personelle Verflechtung zwischen beiden Organisa-
tionen vor. So ist jedes Mitglied im Gouverneurs-
rat und Direktorium der IDA durch seinen Gouver-
neur und seinen Direktor in den entsprechenden 
Gremien der Weltbank vertreten. Der Präsident 
der Weltbank ist zugleich Präsident der IDA; das 
Personal der Weltbank wird auch für die IDA tätig 
sein. 

Eine Beteiligung der Bundesrepublik an der IDA 
sollte insbesondere in der Erkenntnis erfolgen, daß 
die Lösung der. Infrastrukturprobleme der Entwick-
lungsländer Mittel erfordert, deren Aufbringung 
die Kräfte einzelner Staaten weit übersteigt. Eine 
internationale Organisation, der wie der IDA die 
Erfahrungen der Weltbank zugute kommen, bietet 
eine Gewähr dafür, daß die lediglich in beschränk-
tem Umfang verfügbaren nationalen Mittel sinnvoll 
zusammengefaßt und verwendet werden. Durch ih-
ren Beitritt zur IDA wird die Bundesrepublik zu 
ihrem Teil an der Hebung des Lebensstandards in 
den Entwicklungsländern mitwirken. 

Der Wirtschaftsausschuß begrüßt daher den Bei-
tritt der Bundesrepublik zur IDA. Er empfiehlt dem 
Bundestag, in Übereinstimmung mit den an den 
Beratungen mitbeteiligten Ausschüssen — dem Aus-
schuß für auswärtige Angelegenheiten, dem Außen-
handelsausschuß und dem Haushaltsausschuß —, 
dem Gesetzentwurf unverändert zuzustimmen. 

Anlage 3 

Schriftlicher Bericht 

des Abgeordneten Graf Adelmann zu dem von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Ge-
setzes zu dem Vertrag vom 11. Juli 1959 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Großher-
zogtum Luxemburg (Drucksachen 1831, 1939). 
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Der von der Bundesrepublik mit dem Großher-
zogtum Luxemburg am 11. Juli 1959 unterzeichnete 
Vertrag und die durch Notenwechsel festgelegten 
Vereinbarungen bedürfen gemäß Art. 59 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung der ge-
setzgebenden, Körperschaften durch ein Bundesge-
setz. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 
6. Mai 1960 gegen den Gesetzentwurf keine Ein-
wendungen erhoben. Die getroffenen Vereinbarun-
gen dienen der Bereinigung von Kriegsfolgepro-
blemen, also in erster Linie zur Klärung von Fällen 
der Wiedergutmachung, der Kriegsopferversorgung 
und der Sozialversicherung, aber auch von  Ver-
mögensfragen. 

Das Volumen der Vereinbarungen umfaßt rund 
90 Millionen DM .In dieser Summe sind 35 Millionen 
DM enthalten, die als Pauschalablösung für die 
Schäden gezahlt werden, .die der luxemburgischen 
Sozialversicherung durch die 1940 erfolgte Einglie-
derung in die deutsche Reichversicherung entstan-
den sind. 28,3 Millionen dienen der Kriegsopfer-
versorgung und 18 Millionen der Wiedergutma-
chung. 

Die vorgesehenen Vereinbarungen regeln noch 
Fragen der Doppelbesteuerung bei der Vermögens-
abgabe zum Lastenausgleich und Fragen des 
privaten Versicherungswesens. Ein bedeutsames 
Kapitel des Vertrages behandelt ferner Grenzfra-
gen. Der 547 ha große Kammerwald, der nach dem 
Krieg an Luxemburg übertragen wurde, wird nun 
zurückgegeben und die Grenze damit auf den vor-
herigen Stand zurückgebracht. 

Teil der Vereinbarungen ist auch eine durch No-
tenwechsel festgelegte Rückgabe des grenznahen 
Grundbesitzes an deutsche Eigner, die in alle Eigen-
tumsrechte an ihren Grundstücken auf luxemburgi-
schem Boden wieder eingesetzt werden. Diese Rege-
lung ist für einzelne Grenzgemeinden und deren Bür-
ger von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die 
mit Luxemburg abgeschlossene Vereinbarung eine 
gute und gerechte Lösung der durch die zwangs-
weise Eingliederung in das Deutsche Reich während 
des Krieges entstandenen Kriegsfolgeprobleme dar-
stellt. Die Frage der Grenze selbst und des grenz-
nahen Eigentums ist derart geregelt, daß der  deut-
sche  Besitzstand ungeschmälert wiederhergestellt 
wird. Auch die vorgesehene sozialpolitische Ab-
machung kann begrüßt werden, da sie einer verhält-
nismäßig großen Zahl deutscher Grenzgänger und 
Rentenempfänger, die früher in Luxemburg gear-
beitet haben, zugute kommt. 

Es sei noch vermerkt, daß ein zwischen der Bun-
desrepublik und dem Großherzogtum Luxemburg 
ausgearbeitetes Grenzgängerabkommen, das etwa 
2000 deutsche Grenzgänger betrifft, alsbald nach 
der Ratifizierung dieser vorliegenden Vereinbarun-
gen unterzeichnet werden soll. 

Die Ausschüsse für Wiedergutmachung und Inne-
res haben dem Gesetzentwurf zugestimmt. Der Wie-
dergutmachungsausschuß erwartet, daß die nach § 23 
zu bildende ständige Kommission in enger Fühlung-
nahme mit dem Ausschuß arbeiten wird. 

Der Ausschuß für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung hat auf die unterschiedliche Behandlung 
des grenznahen und des allgemeinen deutschen 
Grundeigentums in Luxemburg aufmerksam ge-
macht. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, 
Dr. van Scherpenberg, gab hierzu die Erläuterung 
ab, daß die getroffene günstigere Regelung des 
grenznahen Grundbesitzes gegenüber dem sonstigen 
Grundbesitz, der als deutsches Auslandsvermögen 
zu gelten habe, zu begrüßen sei. 

Der Antrag des Ausschusses für auswärtige An-
gelegenheiten, der in der gestrigen Sitzung ohne 
Widerspruch gefaßt wurde, lautet: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksache 1831 — un-
verändert anzunehmen. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten auf die mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Schneider (Bremerhaven) betreffend Aus-
fuhr von Schlachtpferden (Fragestunde der 118. 
Sitzung vom 22. 6. 1960, Drucksache 1918) : 

Die der Bundesregierung zugegangenen Proteste 
über die mangelhafte Unterbringung und Behand-
lung von Pferden, die zum Schlachten in  das Aus-
land transportiert werden, sind in allen den Fällen 
nachgeprüft worden, in denen nähere Angaben 
über derartige Vorkommnisse gemacht wurden. 

Diese Nachprüfungen führten zu dem Ergebnis, 
daß die aufgestellten Behauptungen sich in keinem 
Falle als zutreffend erwiesen und daher eine An-
zeige wegen Verstoßes gegen tierschutzrechtliche 
Vorschriften nicht erstattet werden konnte. 

Die Deutsche Bundesbahn hat inzwischen Anord-
nungen erlassen, daß Pferdetransporte in das Aus-
land nur noch abgefertigt werden dürfen, wenn die 
Pferde angebunden sind und ein Transportbegleiter 
gestellt ist. Diese Vorschriften gelten auch für 
Durchfuhrtransporte. 

Im übrigen bleibt das Ergebnis der Beratungen 
des Deutschen Bundestages über den Gesetzentwurf 
betr. das Verbot der Ausfuhr von Schlachtpferden 
— Bundestag-Drucksache Nr. 1539 — abzuwarten. 

Schwarz 

Anlage 5 	 Umdruck 669 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD, FDP, DP zur dritten Beratung des von 
der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die  Feststellung des Wirtschaftsplans 
des ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 
1960 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 1960) (Drucksachen 
1650, 1852) . 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

im ERP-Wirtschaftsplangesetz 1961 einen Zuschuß 
für die  Bearbeitungskosten der Kredit-Garantie-
gemeinschaften vorzusehen. Damit soll eine Bürg-
schaftsprovision für die Kredite der Klein- und 
Mittelbetriebe beseitigt werden, die diese Kredit-
nehmer jetzt gegenüber denjenigen, denen der 
Kapitalmarkt zugänglich ist, zusätzlich zu tragen 
haben. 

Bonn, den 22. Juni 1960 

Dr. Krone und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Bucher und Fraktion 
Dr. Preiß und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 672 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
dritten Beratung des von  der  Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände

-

rung des Wehrpflichtgesetzes (Drucksachen 1423, 11 
 1893) . 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1 Nr. 18 

Der bisherige Wortlaut der Nr. 18 erhält die Be-
zeichnung Buchstabe a ; folgender Buchstabe b wird 
angefügt: 

b) Dem § 26 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Zur unentgeltlichen Vertretung von Wehr-
pflichtigen vor den Prüfungsausschüssen und 
Kammern für Wehrdienstverweigerer oder einem 
Verwaltungsgericht sind auch zugelassen Be-
auftragte 

a) einer Vereinigung, die von einer Lan-
desregierung für solche Betreuung von 
Wehrdienstverweigerern anerkannt ist 
oder 

b) einer Kirche oder anerkannten Reli-
gionsgemeinschaft. "' 

Bonn, den 24. Juni 1960 

Ollenhauer und Fraktion 
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